


 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

- 

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

a) Der Gemeinderat beschließt die Behandlung und Abwägung der eingegangenen 

Stellungnahmen aus der Offenlegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB gemäß 

dem Behandlungsvorschlag. 

 

b) Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Baumenäcker“ gem. § 10 Abs. 1 

BauGB und die örtlichen Bauvorschriften gem. § 74 LBO Baden-Württemberg i.V.m § 4 

GemO jeweils als Satzung. Maßgebend für den Geltungsbereich ist der Bebauungsplan im 

Maßstab 1:500 vom 15.08.2024. 

   

 

 

Anlagen: 

3834 BP Baumenäcker - Anlage 1a – Begründung 

3834 BP Baumenäcker - Anlage 1b – Umweltbericht 

3834 BP Baumenäcker - Anlage 2a - Bebauungsplan zeichn. Teil 

3834 BP Baumenäcker - Anlage 2b - Bebauungsplan textl. Teil 

3834 BP Baumenäcker - Anlage 3 - Beschreibung und Bewertung der Umweltbelange 

3834 BP Baumenäcker - Anlage 4 - Fachbeitrag Artenschutz 

3834 BP Baumenäcker - Anlage 5a - Grünordnerischer Beitrag 

3834 BP Baumenäcker - Anlage 5b - Grünordnerischer Beitrag Lageplan 

3834 BP Baumenäcker - Behandlung Anregungen Offenlegung 

3834 BP Baumenäcker - Satzungsblatt 
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Fläche 

Die Flächenbilanz zeigt die Veränderung der Ressource Fläche im Geltungsbereich. 

 

Flächenbezeichnung  Bestand (m²) Planung (m²) 

Grünland (Fettwiesen) 2.871 - 

Verwilderter Obstbaumbestand 850 - 

Grasweg 115 - 

Schotterweg/Schotterfläche 350 - 

Asphalt/Pflaster 350 - 

Allgemeines Wohngebiet - 3.754 

davon überbaubar bei GRZ 0,4 - 1.502 

davon Hausgärten - 2.252 

Verkehrsfläche - 782 

Summe   4.536 4.536 

 

Boden 

Die Bodenkarte 1:50.0001 zeigt die Böden im Plangebiet als Rendzina, Terra fusca-Rendzina und 

Pelosol-Pararendzina auf Karbonatgestein des unteren Muschelkalks (i8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Bodenkarte 1:50.000 

(o. M.) 

 

Für die Flst.Nr. 15175 und 15187 gibt es eine parzellenscharfe Bewertung des LGRB2. Für die 

Flst.Nr. 1144/4, 15175/1, 15175/2, 15175/3, sowie 15175/4 sowie 15186/1 gibt es diese nicht. Auf 

Grund desselben anstehenden Bodentyps, der räumlichen Nähe und derselben Nutzung kann 

allerdings davon ausgegangen werden, dass die selben oder sehr ähnliche Böden mit vergleich-

baren Bodenfunktionen anstehen. 

Im Bereich von Schotterwegen und -flächen sowie Asphaltwegen sind keine natürlichen 

Bodenfunktionen mehr vorhanden. 

 

 

 

                                                      
1 Geodatendienst des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB): BK50 Bodenkarte 1:50.000, abgerufen am 18.07.2022 
2 Daten per E-Mail erhalten am 25.03.2011 vom Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau. 
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Bodenklasse Nutzung  

Flst.Nrn. 

Bodenfunktion  

Natürliche 

Bodenfrucht

barkeit 

Ausgleichs-

körper im 

Wasser-

kreislauf 

Filter und 

Puffer für 

Schadstoffe 

Sonderstand

ort für die 

naturnahe 

Vegetation 

Gesamt- 

bewertung 

L 3 b 4 Grünland/Obst 

15175, 15175/1, 15175/2, 

15175/3, 15175/4, 15187 

1,00 1,00 2,00 3,00 1,33 

Schotterweg/-fläche 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 

Asphaltweg  0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Die Bewertung erfolgt mit einer vierstufigen Skala: 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr hoch. 0 = Keine Funktion, 8 = keine hohe 

oder sehr hohe Bewertung. 

Erreicht die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Bewertungsklasse 4 (sehr hoch), wird der Boden bei der 

Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft. In allen anderen Fällen wird der Boden über das arithmetische Mittel der Bewertungs-
klassen für die drei anderen Bodenfunktionen ermittelt. Die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ wird dann nicht 

einbezogen. 

 

Auswirkungen 

Rd. 1.580 m² mit bisher weitgehend unbeeinträchtigten Böden mit geringer bis mittlerer Funktions-

erfüllung (1,33) können im Bereich der Wohngrundstücke und der Erschließungsstraße zusätzlich 

versiegelt und überbaut werden. Sämtliche Bodenfunktionen gehen dort verloren.  

Im Bereich der späteren Hausgärten werden Böden im Rahmen der Bebauung befahren, abgetragen 

und überdeckt. Die Bodenfunktionen werden dabei beeinträchtigt und gehen teilweise oder zumin-

dest für eine gewisse Zeit verloren. 

In bereits asphaltierten Flächen und im Bereich geschotterter Flächen, die asphaltiert oder bebaut 

werden, gehen keine Bodenfunktionen zusätzlich verloren. 

 

Wasser 

Das Gebiet ist Teil des Landschaftswasserhaushaltes. Auf den unversiegelten Flächen auftreffende 

Niederschläge versickern teilweise im Boden, werden von der Vegetation aufgenommen und 

wieder verdunstet und fließen – je nach Intensität der Niederschläge – auf der Geländeneigung 

folgend in Richtung Südosten ab. 

Im Bereich bereits versiegelter Straßenflächen fließen die Niederschläge oberflächig ab, werden 

zum Teil in die Kanalisation geleitet oder fließen randlich in die Grünflächen. 

Oberflächengewässer sind nicht betroffen. 

Grundwasser 

Die anstehende hydrogeologische Einheit ist unterer Muschelkalk. Die Durchlässigkeit wird mit 

überwiegend mäßig bis gering, die Ergiebigkeit mit mittel bis mäßig bewertet. Gemäß angehängt-

em Bewertungsrahmen wird die hydrogeologische Einheit mit mittlerer Bedeutung (Stufe C) für 

das Schutzgut bewertet. 

 

Auswirkungen 

In den zusätzlich überbauten und versiegelten Flächen (rd. 1.580 m²) wird künftig kein Wasser 

mehr versickern. Der Oberflächenabfluss nimmt zu. Das Niederschlagswasser wird, sofern es nicht 

aufgefangen und bzw. zur Bewässerung genutzt wird, z.T. über die Kanalisation abfließen, z.T. in 

den Gartenflächen versickern bzw. dort von der Vegetation aufgenommen. Auf den Grundwasser-

haushalt wird sich die verhältnismäßig kleinflächige Bebauung nicht bemerkbar auswirken und es 

ist auch nicht erkennbar, dass bei der Bebauung bzw. der späteren Wohnnutzung wassergefähr-

dende Stoffe in den Wasserhaushalt gelangen. 
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Klima und Luft 

Die Offenlandflächen, Obstplantagen und Obstwiesen um Höpfingen sind ein großes Kalt- und 

Frischluftentstehungsgebiet. Die am südwestlichen Ortsrand, zwischen dem Höhenrücken mit der 

Bundesstraße und der Talmulde des Mühlgraben/Mantelsgraben enstehende Kalt- und Frischluft 

fließt überwiegend der Talmulde zu und trägt dort, zumindest in den Randbereichen der Siedlung 

und im der tieferliegenden Bebauung, zur Durchlüftung und zum Luftaustausch bei.  

Vorbelastungen bestehen vorallem durch den Verkehr auf der Bundesstraße. 

 

Als siedlungsrelevantes Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet werden die Offenlandflächen, 

Obstplantagen und Obstwiesen mit hoher Bedeutung für das Schutzgut (Stufe B) bewertet. Das 

Plangebiet ist ein sehr kleiner Teil am Rande dieses Gebiets. 

 

Auswirkungen 

Ein im Verhältnis zur gesamten Kalt- und Frischluftentstehungsfläche sehr kleiner Teilbereich am 

Ortsrand wird überbaut und versiegelt und künftig nicht mehr zur Kalt- und Frischluftentstehung 

beitragen. Klimatisch aktive Gehölze gehen in geringem Umfang verloren. Auf die klimatische 

Ausgleichsfunktion des Gesamtraums und die Durchlüftung bzw. den klimatischen Ausgleich der 

Ortslage Höpfingen wird sich das nicht bemerkbar auswirken. 

 

Landschaft 

Höpfingen erstreckt sich entlang der B 27 auf einem schmalen Höhenrücken zwischen dem 

Lochbachtal im Nordwesten und dem Mühlgrabental im Südosten. Zu den Gewässern hin fällt das 

Gelände z.T. steil ab. Der westliche Ortsrand von Höpfingen ist vor allem durch die weitläufigen 

Obstwiesen und Obstplantagen am sanft ansteigenden Talhang des Mühlgrabens geprägt. Vom 

Plangebiet aus blickt man nach Süden und Westen in diese reich strukturierte Landschaft, nach 

Norden und Nordosten über Höpfingen hinweg auf die hügelige Landschaft um Hardheim. Die 

brachliegende Obstplantage ist heute Teil der Ortsrandeingrünung. 

Das Landschaftsbild im Übergangsbereich vom Ortsrand zur freien Landschaft mit auf Grund der 

Strukturvielfalt und Eigenart – trotz der Vorbelastungen – mit hoher Bedeutung für das Schutzgut 

bewertet. 

 

Auswirkungen 

Mit der Bebauung rückt der Ortsrand um eine Baureihe weiter in die Landschaft. Ein kleiner 

Teilbereich der ortstypischen Eingrünung geht verloren. Die neuen Baugrundstücke müssen durch 

Heckenpflanzungen eingegrünt werden und werden sich dadurch gut in den Ortsrand einfügen. 

Die Zugänge zur freien Landschaft bleiben erhalten. Sie werden wenn überhaupt während der 

Bauphasen temporär eingeschränkt. 

 

Wirkungsgefüge 

Zwischen den biotischen, Pflanzen und Tiere, und abiotischen Faktoren, Boden, Wasser, Luft und 

Klima, besteht ein viel verzweigtes Wirkungsgefüge, in dem die Faktoren voneinander abhängen, 

sich gegenseitig beeinflussen und auch verändern. 

 

Auswirkungen 

Erhebliche negative Auswirkungen über die bei den Schutzgütern bereits genannten hinaus sind 

nicht zu erwarten. 
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4 Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

 

Es sind keine Natura 2000-Gebiete betroffen. 

 

 

5 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt 

 

Das Plangebiet wird aktuell überwiegend als Grünland genutzt bzw. z.T. auch nur gepflegt. Sofern 

noch eine landwirtschaftliche Nutzung der Grünlandflächen besteht, geht dieser mit der Bebauung 

auf kleinem Raum dauerhaft verloren. 

Im Zuge der Bebauung wird es zu Belastungen mit Luftschadstoffen und Lärm kommen. Die Be-

einträchtigungen treten jedoch nur kleinräumig und zeitlich begrenzt während der Bauphase auf. 

Die Wohnnutzung bringt zusätzlichen PKW-Verkehr in geringen Umfang. Dadurch werden Lärm 

und Luftbelastungen in den angrenzenden Siedlungsflächen geringfügig zunehmen. 

Negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind durch die Bebauung nicht zu erwar-

ten. 

Zur Bundesstraße B27 wird mit der Bebauung ein Abstand eingehalten. Dennoch kommt es voraus-

sichtlich zu einer Überschreitung der Orientierungswerte nach DIN 18005 durch Verkehrslärm-

emissionen. Im Bebauungsplan werden daher Festsetzungen zum passiven Schallschutz getroffen. 

Diese sehen eine Anordnung von Ruheräumen und Aufenthaltsräumen in Wohngebäuden auf der 

lärmabgewandten Seite vor. Ruheräume und Aufenthaltsräume auf der lärmzugewandten Seite sind 

nur bei Nachweis von schallgedämmten Belüftungseinrichtungen oder gleichwertigen Schutzvor-

kehrungen zulässig. 

 

 

6 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

 

Im Geltungsbereich sind keine Kultur- oder sonstigen Sachgüter bekannt. 

 

 

7 Wechselwirkungen 
 

Zwischen den Schutzgütern (Kap. 2-6) gibt es eine Vielzahl von Abhängigkeiten und Wechselwir-

kungen. Menschen nutzen Flächen und beeinflussen dabei das Wirkungsgefüge. Durch Flächenver-

siegelungen werden die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern stark verändert. In unver-

siegelten Flächen verändern Menschen je nach Nutzung die Böden und ihre Eigenschaften mehr 

oder weniger stark. Niederschläge versickern, Grundwasser wird neu gebildet. Die menschliche 

Nutzungsweise beeinflusst in hohem Maße das Artenspektrum der Pflanzen. Pflanzen und Boden 

sind Lebensraum für Tiere, die durch ihren Stoffwechsel und ihre Lebensweise beide beeinflussen. 

Erhebliche negative Auswirkungen über die bei den Schutzgütern bereits genannten hinaus sind 

nicht zu erwarten. 

 

 

8 Vermeidung von Emissionen, Umgang mit Abfällen und Abwässern, Nutzung erneuerbarer 

und sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

 

Bei den Bauarbeiten und durch die Nutzung der Gebäude werden in geringem Umfang Luftschad-

stoffe freigesetzt. Besondere Maßnahmen zur Vermeidung von Emissionen sind nicht erforderlich. 

Abfälle und Abwässer, die im neuen Wohngebiet anfallen, werden ordnungsgemäß entsorgt. 

Mit der Errichtung von Wohnhäusern werden Dachflächen entstehen, die sich für Photovoltaikanla-

gen zur dezentralen Stromerzeugung eignen.  
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Eine Festsetzung zur Errichtung solcher Anlagen gibt es nicht, das Gesetz sieht diese für Neubau-

ten ohnehin vor. Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie der sparsame und effiziente Umgang 

mit Energie werden durch den Bebauungsplan aber nicht eingeschränkt. 

 

 

9 Übergeordnete Planungen und Vorgaben 

 

Der Regionalplan1 zeigt eine geplante Siedlungsfläche Wohnen. Unweit südwestlich grenzen Re-

gionaler Grünzug und ein Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege an. 

Im Flächennutzungsplan2 ist das Plangebiet nördlich bzw. westlich der Straße Baumenäcker als 

Mischbaufläche Bestand und südlich bzw. südöstlich der Straße vollständig Teil der geplanten 

Mischbaufläche Schießmauer dargestellt.  

 

Flächen des Fachplans Landesweiter Biotopverbund sind nicht betroffen. 

 

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht- und Wasserrecht 

Im Geltungsbereich und unmittelbar angrenzend befinden sich keine Schutzgebiete nach Natur-

schutzrecht. 

Die brachliegende Obstplantage entspricht auch nicht der Definition des LLG für einen Streuobst-

bestand und damit auch nicht den Kriterien des §33a NatSchG für geschützte Streuobstbestände. 

 

Auf Höhe der Bundesstraße beginnt der Naturpark Neckartal Odenwald. Auswirkungen sind durch 

die Bebauung nicht zu erwarten. 

 

Schutzgebiete nach Wasserrecht sind nicht betroffen. 

 

 

10 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Hierzu sind u.a. „zur 

Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen (…) die Möglichkeiten (…) insbe-

sondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 

Innenentwicklung zu nutzen (…)“. 

In Höpfingen kann die Nachfrage nach Bauplätzen nicht abschließend aus dem Bestand befriedigt 

werden. Es besteht dringender Bedarf für Wohnbauplätze und auch konkrete Anfragen für die Flä-

chen im Gebiet Baumenäcker. 

Die Baufläche bietet sich auf Grund der vorhandenen, bisher nur einseitig bebauten Erschließungs-

straße an. Mit geringem Flächenaufwand können über die bereits erschlossenen Bauflächen hinaus 

zwei weitere Baugrundstücke erschlossen werden. 

 

 

11 Klimaschutz und Klimaanpassung 

 

In der Bauleitplanung soll „den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, 

die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-

wandel dienen, Rechnung getragen werden“.  

Der Bebauungsplan „Baumenäcker“ setzt ein allgemeines Wohngebiet fest. Es sollen Wohnhäuser 

gebaut werden, die den aktuell geltenden gesetzlichen Regelungen zum Klimaschutz, zur Wärme-

dämmung und zum Einsatz erneuerbarer Energie entsprechen werden.          

                                                      
1 Regionalverband Rhein-Neckar: Regionalplan, Raumnutzungskarte, verbindlich seit 14.12.2014 
2 GVV Hardheim-Walldürn: Flächennutzungsplan 2030 



Gemeinde Höpfingen BP "Baumenäcker“ 

Beschreibung und Bewertung der Umweltbelange Seite 12

 

 

Wagner + Simon Ingenieure GmbH 
INGENIEURBÜRO FÜR UMWELTPLANUNG Projekt-Nr. 22084 BP_Baumenäcker_Höpfingen_Umweltbelange 

Auf den Dachflächen müssen Photovoltaikanlagen zur dezentralen Stromerzeugung errichtet wer-

den. Die Errichtung solcher Anlagen auf den Dächern wird, unabhängig der gesetzlichen Pflicht, 

von Seiten der Stadt ausdrücklich begrüßt.  

Eine bescheidene Maßnahme, die durch die Minimierung des spezifischen Energieverbrauchs dem 

Klimawandel entgegenwirkt, ist die Ausstattung der Beleuchtung des Gebietes mit insektenschon-

enden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik, die sich zudem durch einen deutlich 

niedrigeren Energieverbrauch auszeichnen. 

 

 

12 Eingriffe in Natur und Landschaft 

 

Der Bebauungsplan wird nach § 13b (Bebauungspläne der Innenentwicklung) im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt.  

Bei Bebauungsplänen, die in dieser Art aufgestellt werden, gelten Eingriffe, die auf Grund der Auf-

stellung zu erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Trotzdem gilt, dass die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-

gungen in der Abwägung zu berücksichtigen sind. 

Im Bebauungsplan werden diverse Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung und z.T. mit Be-

pflanzungen auch zum Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen festgesetzt. Dies sind: 

 

· der allgemeine Bodenschutz 

· Wasserdurchlässige Oberflächenbefestigungen 

· Beschichtung metallischer Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen 

· Ausschluss von Schottergärten 

· Insektenschonende Beleuchtung 

· Verpflichtung zur Dachbegrünung von Dächern bis 15° Dachneigung 

· Pflanzung von Laubbäumen und Sträuchern in den Baugrundstücken 

· Bepflanzung der Flächen für das Anpflanzen 

· Vorgezogene Baufeldräumung und Gehölzrodung 

· Regelmäßige Mahd der Baubereiche 

 

Für die sachgerechte Abwägung muss geprüft und ermittelt werden, ob und in welchem Umfang 

Eingriffe in Natur und Landschaft entstehen können. Das Ergebnis dieser Prüfung wird im Folgen-

den dargestellt. 

 

Schutzgut Pflanzen und Tiere  

Im Zuge der Bebauung gehen voraussichtlich rd. 2.800 m² Fettwiesen, rd. 150 m² Grasweg und rd. 

850 m² einer brachliegenden, verwilderten Obstplantage als Lebensräume für Tiere und Pflanzen 

verloren. Wo diese Flächen bebaut werden, gehen die Lebensräume vollständig verloren, wo sie zu 

Hausgärten oder Gebietseingrünung werden, werden sie durch (zumindest zunächst) geringwerti-

gere Biotoptypen ersetzt. 

Das Schutzgut wird hierbei erheblich beeinträchtigt. Ein Teil der Eingriffe kann durch die Gebiets-

eingrünung mit einer Hecke aus gebietsheimischen Gehölzen und durch Pflanzungen in den Bau-

grundstücken nur zum Teil ausgeglichen werden. 

 Eingriff 
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Schutzgut Boden  

Rd. 1.580 m² mit bisher weitgehend unbeeinträchtigten Böden mit geringer bis mittlerer Funktions-

erfüllung (1,33) können im Bereich der Wohngrundstücke und der Erschließungsstraße zusätzlich 

versiegelt und überbaut werden. Sämtliche Bodenfunktionen gehen dort verloren.  

Im Bereich der späteren Hausgärten werden Böden im Rahmen der Bebauung befahren, abgetragen 

und überdeckt. Die Bodenfunktionen werden dabei beeinträchtigt und gehen teilweise oder zumin-

dest für eine gewisse Zeit verloren. Das Schutzgut wird hierbei erheblich beeinträchtigt. 

 Eingriff 

In bereits asphaltierten Flächen und im Bereich geschotterter Flächen, die asphaltiert oder bebaut 

werden, gehen keine Bodenfunktionen zusätzlich verloren. 

 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer sind nicht betroffen. 

In den zusätzlich überbauten und versiegelten Flächen (rd. 1.580 m²) wird künftig kein Wasser 

mehr versickern. Der Oberflächenabfluss nimmt zu. Das Niederschlagswasser wird, sofern es nicht 

aufgefangen und bzw. zur Bewässerung genutzt wird, z.T. über die Kanalisation abfließen, z.T. in 

den Gartenflächen versickern bzw. dort von der Vegetation aufgenommen. Auf den Grundwasser-

haushalt wird sich die verhältnismäßig kleinflächige Bebauung nicht bemerkbar auswirken und es 

ist auch nicht erkennbar, dass bei der Bebauung bzw. der späteren Wohnnutzung wassergefähr-

dende Stoffe in den Wasserhaushalt gelangen. Erhebliche Beeinträchtigungen des Teilschutzgutes 

sind nicht zu erwarten. 

 

 kein Eingriff 
 

Schutzgut Klima und Luft 

Mit der Bebauung geht ein kleiner Teilbereich großer Kalt- und Frischluftentstehungsflächen 

verloren. Kleinräumig entfallen klimaaktive Gehölzbestände. Im Gegenzug werden aber randlich 

auch wieder Gehölzbestände gepflanzt. Auf Grund der sehr kleinen Fläche der insgesamt großen 

klimatischen Ausgleichsfläche, wird sich die Bebauung nicht erheblich auf die Ausgleichs-

funktionen auswirken. 

 kein Eingriff 

 

Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Der Ortsrand verschiebt sich um eine Baureihe weiter in die Landschaft. Kleinräumig gehen Ge-

hölzbestände der heutigen Ortsrandeingrünung verloren. Insgesamt wird sich aber an der Ortsrand-

situation hinsichtlich des Landschaftsbilds und der Erholungsnutzung nicht Wesentliches ändern. 

Durch die vorgeschriebene randliche Eingrünung werden sich die neuen Baugrundstücke gut in das 

Landschaftsbild am Ortsrand einfügen, der Zugang zur freien Landschaft – z.B. zur Naherholung – 

bleibt gewährleistet. 

 kein Eingriff 
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Anhang  

 

Die Belange des Umweltschutzes 

 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u.a. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.  

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind das  

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesna-

turschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-

nung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenz-

werte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die 

aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 

Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d 

und i, 

 

§ 1a BauGB ergänzt zum Umweltschutz 

 Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-

lichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. (…)  

 Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 

Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundes-

naturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. (…)  

Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-

scheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

 Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 

Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 

zu berücksichtigen. 
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Kriterien zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Landschaft 

 

 

Synopse der unterschiedlichen Wertstufen bei den Schutzgutbewertungen  

 

 

Pflanzen und Tiere 

Ökopunkte 

Feinmodul 

Landschaftsbild 

und Erholung 

Klima und Luft 

Wasser 

Boden 

Funktionserfüllung 

keine bis sehr geringe natur-

schutzfachliche Bedeutung 
1 – 4 E 0 

keine  

(versiegelte Flächen) 

geringe naturschutzfachliche 

Bedeutung 
5 – 8 D 1 gering 

mittlere naturschutzfachliche 

Bedeutung 
9 – 16 C 2 mittel 

hohe naturschutzfachliche 

Bedeutung 
17 – 32 B 3 hoch 

sehr hohe naturschutzfach-

liche Bedeutung 
33 – 64 A 4 sehr hoch 

 

 

Bewertungsrahmen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere 

 
Die Bewertung des Bestandes erfolgt über die erfassten Biotoptypen1 und die Biotopwertliste der Anlage 2 zur 

Ökokonto-Verordnung2. 

Bei normaler Biotopausprägung wird der Normalwert des Feinmodules verwendet. Bei einer vom Normalwert ab-

weichenden Biotopausprägung werden innerhalb einer vorgegebenen Wertspanne höhere oder niedrigere Werte 

ermittelt und fachlich begründet. 

Der zugewiesene Biotopwert wird mit der Fläche des Biotops in m² multipliziert und in Ökopunkten (ÖP) angege-

ben. 

Bei Bäumen wird der zugewiesene Wert mit dem Stammumfang in cm multipliziert. Bei Streuobstbeständen wird 

der Wert für den Streuobstbestand zum ermittelten Wert des baumbestandenen Biotoptyps addiert. 

Bei der Bewertung der Planung werden i.d.R. die Biotopwerte des Planungsmoduls verwendet und entsprechend 

weiter verfahren.  

Der Kompensationsbedarf entspricht der Differenz der Ökopunkte des Bestandes und der Planung. 

Bei der Bewertung von Ausgleichsmaßnahmen wird genauso vorgegangen. 

 

 

Bewertung des Schutzgutes Boden 

 
Die Böden werden über die Erfüllung der Funktionen „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf“, „Filter und Puffer für Schadstoffe“ und „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ bewertet.  

In der Regel wird zur Bewertung auf die „Aufbereitung und Auswertung der Bodenschätzungsdaten auf Basis des 

ALK und ALB“ durch das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau zurückgegriffen, die nach dem Bewer-

tungsleitfaden der LUBW3 flurstücksbezogen die Bodenschätzung auswertet.  

Die Einzelbewertungsklassen der Bodenfunktionen werden hier zu einer Wertstufe aggregiert.  

                                                      
1 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg [Hrsg.]: 

 Arten, Biotope, Landschaft, Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten, Karlsruhe 2001. 
2 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maß-

nahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung) vom 19. Dez. 2010, GBl. S. 1089. 
3 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg: Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit. 2., völlig 

überarbeitete Auflage, Bodenschutz 23, Karlsruhe 2010. 
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Wird die Funktion „Sonderstandort für die naturnahe Vegetation“ mit 4 (sehr hoch) bewertet, dann werden die drei 

anderen Funktionen vernachlässigt und 4 wird zur Wertstufe. 

Ansonsten ergibt sich die Wertstufe aus dem arithmetischen Mittel der Bewertungsklassen der Funktionen „Natür-

liche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ und „Filter und Puffer für Schadstoffe“. 

Auch hier werden sowohl für die Bestandssituation als auch die Planung die Wertstufen mit den Flächen verrechnet. 

Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs wird entsprechend der Ökokontoverordnung der sich ergebende Wert mit 

4 Ökopunkten je Quadratmeter multipliziert.  

Bei Ausgleichsmaßnahmen wird entsprechend verfahren. 

 

 

Bewertungsrahmen für das Schutzgut Klima und Luft4 

 

Einstufung Bewertungskriterien 

(Stufe A) 

sehr hoch 

siedlungsrelevante Kaltluftleitbahnen 

Steilhänge in Siedlungsnähe (>5° bzw. 8,5% Neigung) 

Lufthygienisch und/oder bioklimatisch besonders aktive Flächen (z.B. Wald, große Streu-

obstkomplexe); 

Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald 

(Stufe B) 

hoch 

siedlungsrelevante Kaltluftentstehungsgebiete (Neigung 2° bis 5° bzw. 3,5 % bis 8,5%, 

dort gebildete Kaltluft kann direkt in die Siedlungen einströmen oder wird über Kaltluft-

leitbahnen gesammelt und dabei in Siedlungsflächen fortgeleitet) 

alle übrigen Kaltluftleitbahnen (ohne direkte Siedlungsrelevanz); lufthygienisch und/oder 

bioklimatisch aktive Flächen (z.B. kleine Waldflächen, vereinzelte Streuobstwiesen); 

Immissionsschutzpflanzungen 

(Stufe C) 

mittel 

Kaltluftentstehungsgebiete mit geringer Neigung (nicht siedlungsrelevante Kaltluftent-

stehungsgebiete) 

Flächen, auf denen weder eine nennenswerte Kalt- bzw. Frischluftentstehung gegeben ist 

noch wesentliche Belastungen bestehen 

(Stufe D) 

gering 
klimatisch und lufthygienisch wenig belastete Gebiete, z.B. durchgrünte Wohngebiete 

(Stufe E) 

sehr gering 

klimatisch und lufthygienisch stark belastete Gebiete von denen Belastungen auf angren-

zende Bereiche ausgehen, z.B. Industriegebiete, belastende Gewerbegebiete 

                                                      
4 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in 

Natur und Landschaft in der Bauleitplanung, abgestimmte Fassung, Oktober 2005. 
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Bewertungsrahmen für das Teilschutzgut Grundwasser5 

Einstufung Bewertungskriterien (Geologische Formation) 

sehr hoch 

(Stufe A) 

RWg 

d 

Schotter des Riß-Würm-Komplexes in großen Talsystemen 

Deckenschotter 

hoch 

(Stufe B) 

h 

RWg 

 

g 

 

s 

pl 

junge Talfüllungen 

Schotter des Riß-Würm-Komplexes 

außerhalb großer Talsysteme 

Schotter, ungegliedert 

(meist älteres Pliozän) 

jungtertiäre bis altpleistozäne Sande 

Pliozän-Schichten 

mku 

tj 

 

tiH 

ox2 

sm 

Unterer Massenkalk 

Trias, z.T. mit Jura, ungegliedert in 

Störungszonen 

Hangende Bankkalke* 

Wohlgeschichtete Kalke* 

Mittlerer Buntsandstein* 

 

mittel 

(Stufe C) 

u 

tv 

OSMc 

sko 

joo 

jom 

ox 

kms 

km4 

Umlagerungssedimente 

Interglazialer Quellkalk, Travertin 

Alpine Konglomerate, Jurangelfluh 

Süßwasserkalke 

Höherer Oberjura (ungegliedert) 

Mittlerer Oberjura (ungegliedert) 

Oxford-Schichten 

Sandsteinkeuper 

Stubensandstein 

km2 

km1 

kmt 

ku 

mo 

mu 

m 

sz 

 

Schilfsandstein-Formation 

Gipskeuper 

Mittelkeuper, ungegliedert 

Unterkeuper 

Oberer Muschelkalk 

Unterer Muschelkalk 

Muschelkalk, ungegliedert 

Mittlerer Buntsandstein bis 

Zechsteindolomit-Formation 

gering 

(Stufe D) 

Grundwassergeringleiter I als Überlagerung eines Grundwasserleiters 

pm 

ol 

mi 

OSM  

BM 

OMM 

USM 

tMa 

jm 

ju 

ko 

km3u 

mm 

so 

r 

dc 

Ma 

Moränensedimente 

Oligozän-Schichten 

Miozän-Schichten 

Obere Süßwassermolasse 

Brackwassermolasse 

Obere Meeresmolasse 

Untere Süßwassermolasse 

Tertiäre Magmatite 

Mitteljura, ungegliedert 

Unterjura 

Oberkeuper 

Untere Bunte Mergel 

Mittlerer Muschelkalk 

Oberer Buntsandstein 

Rotliegendes 

Devon-Karbon 

Paläozoische Magmatite 

plo 

BF 

Hat 

OSM 

BM 

OMM 

USM 

Löß, Lößlehm 

Bohnerz-Formation 

Moorbildungen, Torf 

Obere Süßwassermolasse 

Brackwassermolasse 

Obere Meeresmolasse 

Untere Süßwassermolasse 

sehr gering 

(Stufe E) 

Grundwassergeringleiter II als Überlagerung eines Grundwasserleiters 

eo 

al1 

Me 

bj2, cl 

km5 

Eozän-Schichten 

Opalinuston 

Metamorphe Gesteine 

Oberer Braunjura (ab delta)* 

Knollenmergel 

b 

 

Beckensedimente 

 

 

Bewertungsrahmen für das Teilschutzgut Oberflächengewässer 

Das Teilschutzgut wird über die Gewässerfunktionen bewertet. Hierbei wird ein an die Strukturgütekartierung nach 

LAWA angelehntes Verfahren angewendet. Die dort verwendete 7-stufige Skala wird dabei in die hier angewandte 

5-stufige Skala übersetzt, indem die beiden höchsten und die beiden niedrigsten Wertklassen zusammengefasst 

werden. Ergänzend dazu kann über die Gewässergüte die Qualität des Oberflächengewässers klassifiziert werden.  

                                                      
5 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in 

Natur und Landschaft in der Bauleitplanung, abgestimmte Fassung, Oktober 2005. 

* In Abweichung zu LGRB (1998) wurden der Mittlere Buntsandstein und einige Schichten des Oberjuras trotz der nur mittleren Durchlässig-
keit aufgrund der i.d.R. hohen Mächtigkeit in Wertstufe B („hoch bedeutsam“) bzw. der Untere Muschelkalk in C („mittel“) eingestuft. 
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Bewertungsrahmen für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung6 

Ein-

stufung 

Hauptkriterien Nebenkriterien (werden in Form von Zu- oder Abschlägen berücksichtigt) Bewertungsbeispiele (Kriterienerfüllung) 

Vielfalt Eigenart/ 

Historie 

Harmonie Einsehbar-

keit 

Natürlich-

keit 

Infrastruk-

tur 

Zugänglich-

keit 

Geruch Geräusche Erreichbar-

keit 

Beobachtb. 

Nutzungs-

muster 

sehr 

hoch 

(Stufe A) 

viele verschie-

denartige Struk-

turen, Nutzun-
gen, hohe Arten-

vielfalt (Vegeta-

tion, Fauna) 
 

(hohe, aber ge-

ordnete Kom-
plexität) 

ausschließlich 

Elemente mit 

Landschaftstypi-
schem und –prä-

gendem Charak-

ter, keine stören-
den anthropoge-

nen Überfor-

mungen (z.B. 
gut dem Relief 

angepasste Nut-

zungen) 
 

(kulturhistori-

sche Entwick-
lung) 

guter Ein-

klang der 
natürlichen 

mit den an-

thropogenen 
Elementen) 

 

(ans Relief 
angepasst, 

Maßstäblich-

keit gewahrt, 
regionstypi-

sche Elemen-

te herrschen 
vor) 

Gebiet ist von 

nahezu allen 

Seiten ein-
sehbar 

 

(offenes, er-
lebbares Ge-

lände) 

Große Natur-
nähe (z.B. 

Naturwald, 

naturnahe 
Aueland-

schaften, 

Moore etc.) 
alte Obstwie-

sen, Exten-

sivstgrün-
land, natur-

verjüngte 

Wälder 
 

(anthropoge-

ner Einfluss 
nicht bis ge-

ring vorhan-

den) 

Zahlreiche 
Erholungs-

einrichtungen 

vorhanden 
(Sitzbänke, 

Grillstellen) 

 
(erhöhte Auf-

enthaltsquali-

tät) 

vielfältiges, 

geschlossenes 

Wegenetz  
 

(> 3 km/km²) 

 
(erleichterter 

Aufenthalt) 

angenehmer 

Geruch (z.B. 

Blüten, Heu, 
Früchte) 

 

(erhöhte Auf-
enthaltsquali-

tät) 

angenehme 

Geräusche 
(z.B. Vogel-

gezwitscher, 

Wind, Was-
ser) 

siedlungsnah 
(< 1 km von 

Siedlungs-

rand entfernt) 

Raum ist 

stark frequen-

tiert, vielfäl-
tige, ver-

schiedene 

Nutzungs-
muster 

beobachtbar 

Landschaftlich besonders reizvolle Flächen, Linien 

oder Punkte mit einer für den Naturraum charakte-

ristischen Eigenart in sehr guter Ausprägung. 
Besondere Ausprägung von Eigenart und Vielfalt 

(Flächen liegen z. B. in großem, zusammenhängendem 

Streuobstwiesenkomplex oder Laubwald, sind Teil einer 
historischen Kulturlandschaft oder kulturbedeutsam, lie-

gen an natürlichem oder naturnahem Gewässer mit ent-

sprechend naturnahem Umfeld; stark landschaftsprä-
gende historische Alleen, Gehölzgruppen oder Feldge-

hölze; stark reliefiertes Gelände, markante geländemor-

phologische Ausprägungen, naturhistorisch oder geolo-
gisch bedeutsame Elemente wie Aufschlüsse oder 

Vulkanschlote; Flächen oder Punkte, die besondere 

Sichtbeziehungen ermöglichen) 
Störungen sehr gering bis fehlend 

Sehr gut erschlossene und mit erholungswirksamer 

Infrastruktur ausgestattete Erholungsflächen in Sied-
lungsnähe, Erholungswald Stufe 1, LSG 

hoch 

(Stufe B) 

viele Strukturen, 

Nutzungen, aber 

weniger ver-
schiedenartig; 

hohe Nutzungs- 

und/oder Arten-
vielfalt 

viele Elemente 

mit landschafts-

typischem und 
–prägendem 

Charakter, kaum 

störende anthro-
pogene Über-

formungen 

(z.B. dem Relief 
angepasste 

kleine Straße 

etc.) 

Landschaftlich reizvolle Flächen, Linien oder Punkte 

mit einer für den Naturraum charakteristischen 

Eigenart in guter Ausprägung. 

Eigenart erkennbar, Vielfalt ist vorhanden; wie Stufe 5, 

jedoch weniger stark ausgeprägt (z.B. kleine, intakte 

Streuobstwiesenbereiche oder Fläche in großem, gering 
gestörtem Obstwiesenkomplex; Alleen, Gehölzgruppen 

oder Feldgehölze; reliefiertes Gelände); typische klein-

flächige Kompensationsmaßnahmen 
geringe Störungen vorhanden 

erschlossene und mit erholungswirksamer Infrastruktur 

ausgestattete Erholungsflächen in Siedlungsnähe oder 
sehr gut ausgestattete siedlungsferne Erholungsflächen, 

Erholungswald Stufe 2, LSG) 

                                                      
6 erstellt unter Verwendung von Ansätzen von: 

 Leitl, G. (1997): Landschaftsbilderfassung und -bewertung in der Landschaftsplanung - dargestellt am Beispiel des Landschaftsplanes Breitungen-Wernshausen., in: Natur und Landschaft, 72.Jg. (1997) Heft 6, 282-290. 
 Menz, N. (O.J.): unveröff. Manuskript „Analyse und Bewertung der Landschaft“.  

 aus: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung, abgestimmte Fassung, Oktober 2005. 
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Ein-

stufung 

Hauptkriterien Nebenkriterien (werden in Form von Zu- oder Abschlägen berücksichtigt) Bewertungsbeispiele (Kriterienerfüllung) 

Vielfalt Eigenart/ 

Historie 

Harmonie Einsehbar-

keit 

Natürlich-

keit 

Infrastruk-

tur 

Zugänglich-

keit 

Geruch Geräusche Erreichbar-

keit 

Beobachtb. 

Nutzungs-

muster 

mittel 

(Stufe C) 

wenige bis eini-

ge Strukturen, 
Nutzungen; 

Mäßige Nut-

zungs- und/oder 
Artenvielfalt 

wenige Elemen-

te mit land-
schaftstypi-

schem und –prä-

gendem Charak-
ter, kaum stören-

de bis störende 

anthropogene 
Überformungen 

die natür-

lichen Ele-
mente korres-

pondieren 

noch mit den 
anthropoge-

nen 

Gebiet ist von 

einigen 
Stellen 

einsehbar 

mittlere Na-

turnähe 
(durch-

schnittliches 

Grünland, 
Brachflächen, 

etc.) 

einige Erho-

lungseinrich-
tungen vor-

handen 

 

Wegenetz 

vorhanden (1-
3 km /km²) 

 

geruchsfrei, 

oder ange-
nehme und 

störende 

Gerüche 
halten sich 

die Waage 

angenehme 

und störende 
Geräusche 

halten sich 

die Waage 

1 bis 1,5 km 

vom Sied-
lungsrand 

entfernt 

Raum ist 

mäßig fre-
quentiert, 

einige Nut-

zungsmuster 
beobachtbar 

Charakteristische Merkmale des Naturraums sind 

noch vorhanden, jedoch erkennbar überprägt bzw. 

gestört. 
Landschaftstypische Eigenart ist vorhanden (z.B. Rest-

flächen von Stufe B, durchschnittliche Kulturland-
schaften, stark verbrachte oder verbuschte Nutzungen; 

Siedlungsraum: stark durchgrünte, eindeutig orts- und 

regionstypische Wohngebiete mit standortheimischer 
Vegetation)  

gering 

(Stufe D) 

wenige Struktu-

ren, Nutzungen; 

Geringe Nut-
zungs- und/oder 

Artenvielfalt 

wenige bis keine 

Elemente mit 

landschaftstypi-
schem und –prä-

gendem Charak-

ter, anthropoge-
ne Überformun-

gen deutlich 

spürbar 

die natür-

lichen Ele-
mente korres-

pondieren nur 

schwach oder 
nicht mit den 

anthropoge-

nen 
 

(unmaßstäb-

liche, unstim-
mige bis stö-

rende Anord-

nung; regi-
onsuntyp-

ische Materi-

alien) 

Gebiet ist nur 

von wenigen 
Stellen oder 

nicht einseh-

bar 
 

(unzugängli-

ches, ge-
schlossen 

wirkendes 

Gelände 

geringe Na-
turnähe (z.B. 

Obstplantage, 

Fichtenmono-
kultur, Acker, 

unbefestigte 

Wege, Stra-
ßen, Sied-

lungsflächen, 

Agrarinten-
sivflächen) 

 

(anthropoge-
ner Einfluss 

hoch) 

Erholungs-
einrichtungen 

nicht oder 

kaum vorhan-
den 

 

(keine– bis 
geringe Zu-

gänglichkeit) 

unvollkom-

menes Wege-

netz 
(< 1 

km/km²); 

 

(fehlende 

Infrastruktur 

erschwert den 
Aufenthalt) 

Gerüche ver-

ringern die 
Aufenthalts-

qualität 

(z.B. Kfz-, 
Industrie-

emissionen, 

Massentier-
haltung, 

Dünge-

mittel,...) 

Geräusche 
verringern 

die Aufent-

haltsqualität 
(z.B. Flug-

zeug-, Kfz-, 

Industrie-
emissionen 

etc.) 

siedlungsfern 

(> 1,5 km 
vom Sied-

lungsrand 

entfernt) 

Raum ist 
schwach bis 

nicht frequen-

tiert, kaum 
bis keine ver-

schiedenen 

Nutzungs-
muster beo-

bachtbar 

Überformte Flächen mit überwiegend einförmiger 

Nutzung; einige wenige landschaftstypische Merk-

male sind aber noch vorhanden. 
Landschaftstypische Eigenart ist noch erkennbar (z.B. 

untypisch ausgeräumte Ackerlandschaften mit Restve-

getationsstrukturen, Gartenhausgebiete, stark mit stand-
ortheimischen Gehölzen durchgrünte Gewerbegebiete, 

durchschnittlich mit standortheimischen Gehölzen 

durchgrünte Wohngebiete, 
Restflächen von Stufen B und C mit starken Störungen 

(z.B. Autobahn etc.); 

Flächen mit geringer Aufenthaltsqualität (visuelle oder 
Lärmbelastungen) 

sehr 

gering 

(Stufe E) 

Struktur- und/ 

oder artenarme, 

ausgeräumte 

Landschaftsteile, 
kaum verschie-

denartige Nut-
zungen 

 

(monoton, 
langweilig) 

(so gut wie) 

keine Elemente 

mit landschafts-

typischem und –
prägendem Cha-

rakter, anthro-
pogene Über-

formungen stö-

ren stark 
 

(Elemente ohne 

historische 
Bedeutung) 

Strukturarme Flächen mit starker Überformung, 

Zerschneidung und Störungen (z.B. Lärm), Merk-

male des Naturraums fehlen. 
Keine landschaftstypische Eigenart erkennbar (z.B. 
untypisch ausgeräumte Ackerlandschaften ohne Restve-

getationsstrukturen, Fichtenforste, nicht bis kaum 
durchgrünte Siedlungsgebiete oder andere Flächen mit 

sehr hohem Versiegelungsgrad; 

Flächen ohne Aufenthaltsqualität (starke visuelle oder 
Lärmbelastungen gegeben) 
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4.2 Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH- Richtlinie 

 

Berücksichtigt werden die in Baden-Württemberg aktuell vorkommenden Arten des Anhang IV der 

FFH-Richtlinie. 

Wie in der Checkliste im Anhang dokumentiert ist, wurde für jede Art geprüft, ob der Wirkraum 

des Vorhabens in ihrem bekannten Verbreitungsgebiet liegt, bzw. ob sie von dem Vorhaben betrof-

fen sein können. Soweit keine Grundlagenwerke vorliegen, erfolgte dieser Prüfschritt auf der 

Grundlage anderer einschlägiger Literatur. 

Nach einer Begehung wurde zudem geprüft, ob es im Geltungsbereich und seinem nahen Umfeld 

artspezifische Lebensräume bzw. Wuchsorte gibt. 

Für die meisten Arten konnte nach dieser überschlägigen Untersuchung ausgeschlossen werden, 

dass sie hier vorkommen oder vom Vorhaben betroffen sein können. Raupenfutterpflanzen der re-

levanten Falterarten wurden nicht festgestellt. 

Für die Artengruppe der Fledermäuse und Reptilien konnte dieser Ausschluss nicht erfolgen. Sie 

werden daher näher betrachtet. 

 

Fledermäuse 

Die Abschichtungstabelle im Anhang zeigt für den TK Quadranten, in dem der Geltungsbereich 

liegt, Fundangaben für mindestens sechs Fledermausarten. Typische Waldarten wie die Mopsfle-

dermaus können im Plangebiet und dessen Umfeld auf Grund ihrer Landschaftsansprüche ausge-

schlossen werden. 

Arten wie die Breitflügel- und die Zwergfledermaus sowie das Große Mausohr können Quartiere in 

und an den Gebäuden in Höpfingen haben. 

Die weitläufigen Obstwiesen, Obstplantagen und die dazwischenliegenden, offenen Wiesenflächen 

westlich und südwestlich von Höpfingen sind sicher ein wichtiges, intensiv von Fledermäusen be-

jagtes Gebiet. Auch im Geltungsbereich, insbesondere entlang der verwilderten Zwetschgenreihen, 

jagen mit Sicherheit regelmäßig Fledermäuse. Innen ist der Gehölzbestand zu dicht, nur die Rand-

bereiche sind gut zu bejagen. Im Verhältnis zum Gesamtjagdgebiet betrachtet sind die Flächen des 

Geltungsbereichs sowohl was die Größe, als auch die Strukturen betrifft, von untergeordneter Be-

deutung. 

Abb.: Geltungsbereich (rot) im Vergleich zum Gesamtjagdhabitat 
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Als Quartier geeignete Strukturen waren im Geltungsbereich nur in den verwilderten Zwetschgen-

reihen zu erwarten bzw. möglich. Nachdem bei der Augustbegehung auf Grund der Belaubung 

zwar die randlichen Zwetschgen, aber nicht die mittlere Reihe auf Quartierstrukturen kontrolliert 

werden konnten, wurde am 10.11.2022 eine ergänzende Kontrolle des gesamten Baumbestands 

vorgenommen. Die Zwetschgen waren zu dem Zeitpunkt weitgehend frei von Laub und konnten 

gut kontrolliert werden. 

Innerhalb des Geltungsbereich stehen insgesamt 27 nieder- bis halbstämmige Zwetschgen. Für grö-

ßere Höhlen sind nur die unteren Stammbereiche geeignet, oberhalb des Kronenansatzes sind die 

Äste mit maximal rd. 20 cm Durchmesser weitgehend zu dünn. Bei der Kontrolle konnten inner-

halb des Geltungsbereichs an zwei Bäumen größere Höhlungen festgestellt werden. 

Eine davon befindet sich in der unteren Baumreihe, unmittelbar am Kronenansatz auf ca. 1 m 

Höhe. Das runde Loch deutet auf die solide Arbeit eines Spechts hin. Die Höhle wurde mit einem 

Endoskop untersucht. Sie ist nach unten nur 2-3 cm, nach oben ca. 10 cm ausgehöhlt. Als Wochen-

stuben- oder Winterquartier ist die Höhle nicht geeignet, Hinweise auf eine Nutzung (z.B. Kotpel-

lets auf dem Höhlenboden) gab es nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Vom Specht gezimmerte Höhle an einer der Zwetschgen 

 

Ein Faulloch konnte am ersten Baum in der unteren Reihe festgestellt werden. Auch hier erbrachte 

die Kontrolle mit dem Endoskop: Als Wochenstuben- oder Winterquartier nicht geeignet, da nach 

oben nicht ausreichend ausgehöhlt. Die Struktur ist allenfalls als Zwischenquartier für einzelne, 

kleine Fledermausarten wie die Zwergfledermaus geeignet. 

Darüber hinaus wurde an ca. der Hälfte der Bäume Strukturen wie abstehende Rinde oder kleine 

Stammspalten festgestellt werden. Keine davon ist als Wochenstubenquartier geeignet, zumal hier, 

weitab vom Wald, keine Arten wie Mopsfledermaus zu erwarten sind, die Wochenstubenquartiere 

unter abstehender Rinde bezieht. Etwa die Hälfte dieser Strukturen dürfte als Zwischenquartier für 

Einzeltiere geeignet sein. 

Am zwischen den Zwetschgen aufkommenden Gehölzaufwuchs gibt es keine geeigneten Quar-

tierstrukturen. 
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Abb.: Abstehende Rinde an einer der Zwetschgen 

 

Die Gefahr, dass Fledermäuse beim Fällen der Bäume und sonstigen Gehölze im Winterhalbjahr 

verletzt oder getötet werden (Verbotstatbestand Nr. 1), besteht nicht. Die Fledermäuse halten sich 

zu der Zeit in ihren Winterquartieren auf. 

Der Verlust eines sehr kleinen Bereichs des Jagdgebietes wird sich nicht negativ auf die Erhal-

tungszustände lokaler Populationen auswirken. 

Als Wochenstuben- oder Winterquartier geeigneten Strukturen entfallen nicht. Es entfallen einige 

Strukturen, die als Zwischenquartiere geeignet sind. Im Umfeld gibt es in den großflächigen Obst-

wiesen, Obstplantagen und sonstigen Gehölzbestände flächendeckend und umfangreich solcher 

Strukturen. Das konnte bei einer Übersichtsbegehung (10.11.2022) festgestellt werden. 

Es werden vorsorglich im Umfeld des Plangebietes an Gebäuden oder Gehölzen: 

-  4 Fledermausflachkästen 

aufgehängt und damit sichergestellt, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt. 

Die Erhaltung und Pflege der Ersatzquartiere wird für einen Zeitraum von 25 Jahren gesichert. 

Die Aufhängepunkte werden beim Aufhängen dokumentiert und der unteren Naturschutzbehörde 

übermittelt. Die Maßnahme wird durch einen öffentlich-rechtlichen, mit der UNB abgestimmten 

Vertrag gesichert. 

 

Die Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Die Dokumentation mit den Standorten der Fle-

dermauskästen wird mit dem ersten Monitoringbericht der uNB vorgelegt. 

 

Zauneidechse 

Von den Ortsrändern Höpfingens sind von diversen Untersuchungen Vorkommen der Zau-

neidechse bekannt. Es kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass auch in 

den Obstwiesen, an Hecken und sonstigen Gehölzbeständen oder auf besonnten Böschungen in der 

Feldflur am westlichen Ortsrand Zauneidechsen vorkommen. 

Im Geltungsbereich bzw. unmittelbar angrenzend sind vor allem die Übergangsbereiche zu den 

Hausgärten im Norden (teilweise zugewachsene Steinmauer, Steinblöcke) sowie die niedrige, gut 

besonnte Böschung am Südostrand für Zauneidechsen interessant. Der südostexponierte Rand des 

Gehölzbestands mit dem Zwetschgenreihen ist zwar gut besonnt, die angrenzende Wiese wird aber 
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bis fast unmittelbar an das Gehölz hin gemäht und die Saumstruktur ist sehr schmal und ohne wei-

tere, interessante Lebensraumstrukturen wie bspw. Reisighaufen oder Totholz. Der Gehölzbestand 

selbst ist zu dicht und innen beschattet, als dass dort Zauneidechsen zu erwarten wären. Auch im 

Umfeld des kleinen Beetes an der geschotterten Wendefläche gibt es Versteck- und geeignete 

Strukturen zum Sonnen. 

 

Abb.: Potentielle Lebensstätten im Geltungsbereich und angrenzend (M 1:1000) 

 

Auf Grund der zumindest bedingt geeigneten Lebensräume und der im Umfeld zu erwartenden 

Vorkommen, wurden alle interessanten Bereiche im Geltungsbereich und im näheren Umfeld an 

drei Terminen in 2022 mehrfach langsam abgegangen und auf Zauneidechsen kontrolliert.1 

Bei keiner der Begehungen gab es Nachweise von Zauneidechsen oder anderen Reptilien. 

Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es im Geltungsbereich und unmittel-

bar angrenzend derzeit keine Lebensstätten von Zauneidechsen gibt. Nicht auszuschließen ist, dass 

insbesondere aus den Lebensstätten im Umfeld abwandernde Jungtiere im Frühjahr im Geltungsbe-

reich angetroffen werden können und/oder auch Flächen wie die südöstlich anschließende Bö-

schung in den kommenden Jahren besiedelt werden. 

Mit der Bebauung gehen keine Lebensstätten verloren. Im Gegenteil werden in den Randbereichen 

von künftigen Hausgärten mit den vorgeschriebenen Heckenpflanzungen und den voraussichtlich 

erforderlichen Böschungen der Geländeaufschüttungen neue, interessante Lebensräume entstehen. 

Erhebliche Störungen mit Auswirkungen auf die lokale Population sind nicht erkennbar. 

                                                      
1 07.05.2022, 8.00 - 8.30 Uhr – sonnig und 16°C (Begehung durch J. Wagner) 

  08.08.2022, 10.30 – 11.00 Uhr – sonnig und 24°C (Begehung durch L. Sauter) 
  08.09.2022, 14.00 – 14.30 Uhr – sonnig und 22°C (Begehung durch J. Wagner) 
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Um auch sicher auszuschließen, dass keine Eidechsen bei der Baufeldräumung und Bebauung zu 

Schaden kommen, sollte mit Verweis auf den §44 BNatSchG folgender Hinweis in den Bebauungs-

plan aufgenommen und über den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Gemeinde und Landrats-

amt vertraglich gesichert werden: 

Die Böschung mit Ruderalvegetation und Gehölzsukzession südöstlich des Geltungsbereichs darf 

während der Bebauung nicht befahren oder zur Lagerung von Material genutzt werden. 

Die Zwetschgenbäume und der Unterwuchs werden im Winterhalbjahr möglichst bodennah auf den 

Stock gesetzt. Stämme, Astwerk und Schnittholz sind zu räumen, sodass möglichst keinerlei De-

ckungsstrukturen mehr vorhanden sind. In diesem Zuge ist auch das Beet und dessen Einfassungen 

am Schotterwendeplatz abzuräumen. Der gesamte Geltungsbereich wird möglichst kurz gemäht. 

Im Frühjahr (i.d.R. Anfang bis Mitte April) werden die Flächen an zwei Terminen nochmals von 

einem Fachkundigen begangen und auf Zauneidechsen kontrolliert. Nach Freigabe durch den 

Fachkundigen werden die Wurzelstöcke unter dessen Beisein gezogen und der Oberboden abge-

schoben. Werden bei den Begehungen wider Erwarten Zauneidechsen oder andere Reptilien festge-

stellt, werden diese geborgen und in geeignete Lebensräume im Umfeld verbracht. 

Alle Bau- und Erschließungsflächen sind im Vorfeld der Bebauung regelmäßig zu mähen, um zu 

vermeiden, dass Deckungsstrukturen für Zauneidechsen entstehen. 

Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen sind bzgl. der Zauneidechsen keine arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände zu erwarten. 

Die Maßnahmen wurden bereits umgesetzt.  
 

Mosbach, den 12.06.2024 
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7:45 bis 9:00 Uhr,

19 Grad, sonnig

Weitere zu erwartende 

Brutvogelarten

1 Amsel Turdus merula A .  sh  -  -  - X  -

2 Blaumeise Parus caeruleus Bm .  sh  -  -  - X  -

3 Bluthänfling Carduelis cannabina Hä 3  mh 3  - 2 X  -

4 Buchfink Fringilla coelebs B .  sh  -  -  - X  -

5 Buntspecht Dendrocopus major Bs . = h  -  -  - X  -

6 Dorngrasmücke Sylvia communis Dg . = h  -  -  - X  -

7 Elster Pica pica E .  h  -  -  - X  -

8 Feldsperling Passer montanus Fe V  h V  - 3 X -

9 Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla Gb . = h  -  -  - X  -

10 Gartengrasmücke Sylvia borin Gg . = sh  -  -  - X  -

11 Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Gr V  h  -  - 2 X -

12 Goldammer Emberiza citrinella G V  h  - - - X -

13 Grünfink Carduelis chloris Gf . = sh  -  -  - X  -

14 Grünspecht Picus viridis Gü .  mh  -  - 2 X X

15 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr . = sh  -  -  - X  -

16 Haussperling Passer domesticus H V  sh  -  - 3 X  -

17 Heckenbraunelle Prunella modularis He . = sh  -  -  - X  -

18 Klappergrasmücke Sylvia curruca Kg V  h  -  -  - X  -

19 Kohlmeise Parus major K . = sh  -  -  - X  -

20 Mehlschwalbe Delichon urbicum M V  h 3  - 3 X -

21 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg .  sh  -  -  - X  -

22 Nachtigall Luscinia megarhynchos N . = mh  -  -  - X  -

23 Rabenkrähe Corvus corone Rk . = h  -  -  - X  -

24 Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs 3  h V  - 3 X  -

25 Ringeltaube Columba palumbus Rt .  sh  -  -  - X  -

26 Rotkehlchen Erithacus rubecula R . = sh  -  -  - X  -

27 Schwanzmeise Aegithalos caudatus Sm . = h  -  -  - X  -

28 Singdrossel Turdus philomelos Sd .  sh  -  -  - X  -

29 Sperber Accipiter nisus Sp . = mh  -  -  - X  -

30 Star Sturnus vulgaris S . = sh 3  - 3 X  -

31 Stieglitz Carduelis carduelis Sti .  h  -  -  - X  -

32 Sumpfmeise Parus palustris Sum . = h  -  - 3 X  -

33 Turmfalke Falco tinnunculus Tf V = mh  -  - 3 X X

34 Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd .  h  -  -  - X  -

35 Wendehals Jynx torquilla Wh 2  mh 3 - 3 X  -

36 Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z . = sh  -  -  - X  -

37 Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi . = sh  -  -  - X  -

Anzahl Arten  - 0 37 2

Kurzfristig sehr starke Brutbestandsabnahme (> 50 %) ss  = sehr selten (1 - 100 Brutpaare)

 s    = selten (101 - 1.000 Brutpaare)

 = mh = mäßig häufig (1.001 - 10.000 Brutpaare)

 kurzfristig um > 20% zunehmender Brutbestand h    = häufig (10.001 - 100.000 Brutpaare)

 kurzfristig um > 50% zunehmender Brutbestand sh  = sehr häufig (> 100.000 Brutpaare)

LUBW, Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs, 7. Fassung. Stand 31.12.2019.  
V = Arten der Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht.

Kurzfristig starke Brutbestandsabnahme (> 20 %)

Kurzfristig stabiler bzw. leicht schwankender Brutb.

BArtSchV.

 Vogelarten mit Wissenschaftlichen Namen Schutzstatus
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Die Tabelle enthält alle in Baden-Württemberg vorkommenden Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV.1 

Für jede Art ist dargestellt, wie sie in der Roten Liste für Baden-Württemberg bewertet wird.2  

Die weiteren Spalten dienen dazu, die möglicherweise betroffenen Arten weiter einzugrenzen. 

(Abschichtung)  

Das Verbreitungsgebiet wurde an Hand der verschiedenen Grundlagenwerke zum Artenschutzprogramm 

Baden-Württemberg geprüft.3 Dabei wurden Fundangaben in den Quadranten 6322 SW/SO und 6422 

NW/NO der Topographischen Karte 1 : 25.000 berücksichtigt.  

Soweit keine Grundlagenwerke vorliegen, erfolgte die Prüfung auf der Grundlage anderer einschlägiger 

Literatur.  

Nach einer Begehung wird geprüft, ob es im Wirkraum des Vorhabens artspezifische Lebensräume bzw. 

Wuchsorte gibt. 

 

Abk. Abschichtungskriterium 

V Der Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art.4 

L Im Wirkraum gibt es keine artspezifischen Lebensräume/Wuchsorte.  

P Vorkommen im Wirkraum ist aufgrund der Lebensraumausstattung möglich oder nicht sicher auszuschließen. 

N Art ist im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen. 

 

Nr. Art (deutsch) Art (wissenschaftlich) RL V L P N Anmerkung/ Quelle5 

Säugetiere ohne Fledermäuse6 

1. Biber Castor fiber 2  X   Fundangabe in 6322 

2. Feldhamster Cricetus cricetus 1 X    - 

3. Haselmaus Muscardinus avellanarius G X    - 

4. Wildkatze Felis silvestris 0 X    - 

Fledermäuse7 

5. Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2  X   Fund in 6322 SO 

Fundangabe in 6322 
6422 SW8 

6. Braunes Langohr Plecotus auritus 3   X  Sommerfund in 6422 NW +NO 
6422 SW9 

7. Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 2   X  Funde in 6322 SW+SO 

6422 SW10 

8. Fransenfledermaus Myotis nattereri 2  X   6422 SW11
 

9. Graues Langohr Plecotus austriacus 1   X  Funde in (6422 NO) 
Wochenstube in 6422 NO 

                                                      
1 LUBW [Hrsg.]: Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden besonders und streng geschützte Arten, 21. Juli 2010 

 In der Checkliste nicht enthalten sind die ausgestorbenen oder verschollenen Arten und die Arten, deren aktuelles oder  

 ehemaliges Vorkommen fraglich ist. 
2 Rote Liste Baden-Württemberg, 0 = Erloschen oder verschollen, 1 = Vom Erlöschen bedroht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, D = Daten  

defizitär, G = Gefährdung anzunehmen, N = Nicht gefährdet, R = Arten mit geographischer Restriktion, V = Arten der Vorwarnliste, i =   

 Gefährdete wandernde Tierart.   
3 Berücksichtigt werden Nachweise zwischen 1950 bis 1989 (stehen in Klammern) und ab 1990.  
4 Kein Nachweis von 1950 bis 1989 und ab 1990 entsprechend Grundlagenwerke Baden-Württemberg.  
5 Fundangaben kursiv: aus LUBW, Im Portrait - die Arten und Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie, Stand Dezember 2016, Daten in 

Klammern: 1990-2000, Daten ohne Klammern: nach 2000 

 Normaldruck: aus Grundlagenwerke oder andere einschlägige Literatur. Fett (Fledermäuse): aus LUBW, Geodaten für die Artengruppe der 

Fledermäuse, PDF Fledermause_komplett_Endversion.pdf, Stand 01.03.2013, Daten in Klammern: 1990-2000, Daten ohne Klammern: nach 
2000 

6 Braun, M./Dieterlen, F. Die Säugetiere Baden-Württembergs Bd 2,Stuttgart 2005. 
7 Braun, M./Dieterlen, F. Die Säugetiere Baden-Württembergs Bd. 1,Stuttgart 2005. 
8 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
9 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
10 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
11 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
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Nr. Art (deutsch) Art (wissenschaftlich) RL V L P N Anmerkung/ Quelle5 

6422 SW12 

10. Große Bartfledermaus Myotis brandtii 1  X   6422 SW13 

11. Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum 1 X    - 

12. Großer Abendsegler Nyctalus noctula i   X  6422 SW14 

13. Großes Mausohr Myotis myotis 2   X  Funde in 6322 SW+SO und 6422 +NO 

Wochenstube in 6322 SO 
Sommerfunde in 6322 (SW) 

6422 SW15 

14. Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 3   X  Funde in 6322 SW 

6422 SW16 

15. Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 2  X   6422 SW17 

16. Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 1  X   Funde in 6422 NO 

Fundangabe in 6322 und 6422 

6422 SW18 

17. Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus G X    - 

18. Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 2 X    6422 SW19 

19. Nymphenfledermaus Myotis alcathoe  X    - 

20. Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii i  X   6422 SW20 

21. Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 X    - 

22. Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii D X    - 

23. Wimperfledermaus Myotis emarginatus R  X   - 

24. Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus i X    - 

25. Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3   X  Funde in (6322 SO) 

Wochenstube in 6322 SO 
6422 SW21 

Reptilien 22 

25. Äskulapnatter Zamenis longissimus 1 X    - 

26. Europ. 

Sumpfschildkröte 

Emys orbicularis 1 X    - 

27. Mauereidechse Podarcis muralis 2 X    - 

28. Schlingnatter Coronella austriaca 3  X   Fundangaben in 6322 SO und 6422 NO 

29. West. Smaragdeidechse Lacerta bilineata 1 X    - 

30. Zauneidechse Lacerta agilis V   X  Fundangabe in 6322 SW+SO und 6422 

Amphibien 

32. Alpensalamander Salamandra atra N X    - 

33. Europ. Laubfrosch Hyla arborea 2  X   Fundangabe in 6422 NW 

34. Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 2 X    - 

35. Gelbbauchunke Bombina variegata 2  X   Fundangabe in 6422 NW 

Fundangabe in (6422) 

36. Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae G X    - 

37. Knoblauchkröte Pelobates fuscus 2 X  .  - 

38. Kreuzkröte Bufo calamita 2 X    - 

                                                      
12 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
13 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
14 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
15 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
16 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
17 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
18 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
19 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
20 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
21 Dr. Alfred Nagel: Bericht Fledermausuntersuchung Walldürn-Altheim L518, Münsingen-Apfelstetten 2010. 
22 Laufer, H./Fritz, K./Sowig, P. Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs, Stuttgart 2007. 
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Nr. Art (deutsch) Art (wissenschaftlich) RL V L P N Anmerkung/ Quelle5 

39. Moorfrosch Rana arvalis 1 X    - 

40. Nördlicher Kammmolch Triturus cristatus 2  X   Fundangabe in 6422 NW 

Fundangabe in 6422 

41. Springfrosch Rana dalmatina 3 X    - 

42. Wechselkröte Bufo viridis 2 X    - 

Schmetterlinge23 24 

43. Apollofalter Parnassius apollo 1 X    - 

44. Blauschillernder Feuer-

falter 

Lycaena helle 1 X    - 

45. Dunkler Wiesenknopf-

Ameisen-Bläuling 

Maculinea nausithous 3 X    - 

46. Eschen-Scheckenfalter Hypodryas maturna 1  X   Fundangabe in 6422 NW (von vor 1950) 

47. Gelbringfalter Lopinga achine 1 X    - 

48. Großer Feuerfalter Lycaena dispar 3  X   Fundangabe in 6322 

49. Haarstrangeule Gortyna borelii 1 X    - 

50. Heller Wiesenknopf-

Ameisen-Bläuling 

Maculinea teleius 1 X    - 

51. Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina V  X   Fundangabe in (6422 NO) 

52. Schwarzer Apollofalter Parnassius mnemosyne 1 X    - 

53. Schwarzfleckiger 

Ameisen-Bläuling 

Maculinea arion 2  X   Fundangabe in 6322 SO und 6422 NO(SW) 

54. Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 1 X    - 

Käfer25 

55. Alpenbock Rosalia alpina 2 X    - 

56. Eremit Osmoderma eremita 2 X    - 

57. Heldbock Cerambyx cerdo 1 X    - 

58. Scharlachkäfer Cucujus cinnaberinus  X    - 

59. Schmalbindiger 

Breitflügel-Tauchkäfer 

Graphoderus bilineatus - X    - 

Libellen26 

60. Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 2r X    - 

61. Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 1 X    - 

62. Grüne Flussjungfer Ophiogomphus cecilia 3 X    - 

63. Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca 2 X    - 

64. Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 1 X    - 

Weichtiere 

65. Bachmuschel Unio crassus27 1 X    - 

66. Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus28 2 X    - 

Farn- und Blütenpflanzen 

67. Bodensee-Vergißmein-

nicht 

Myosotis rehsteineri 1 X    - 

68. Dicke Trespe Bromus grossus 2  X   Fundangabe in 6422 

                                                      
23 Ebert, G. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs Bd. 1+2 Tagfalter, Stuttgart 1993, berücksichtigt werden Nachweise 

    von 1951 bis 1970 und ab 1971. 
24 Ebert, G. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs Bd. 4+7 Nachtfalter, Stuttgart 1994/1998. 
25 BfN (Hrsg.) Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie 

    in Deutschland, Bd. 1 Pflanzen und Wirbellose, Bonn-Bad Godesberg 2003. 
26 Sternberg, K./Buchwald, R. Die Libellen Baden-Württembergs Bd. 1+2, Stuttgart 1999/2000. 
27 BfN (Hrsg.) Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie 

    in Deutschland, Bd. 1 Pflanzen und Wirbellose, Bonn-Bad Godesberg 2003. 
28 BfN_Anisus vorticulus (Troschel, 1834).pdf 
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Nr. Art (deutsch) Art (wissenschaftlich) RL V L P N Anmerkung/ Quelle5 

69. Europäischer Dünnfarn Trichomanes speciosum N X    - 

70. Frauenschuh Cypripedium calceolus29 3  X   Vorkommen in 6322 SO 

Fundangabe in 6322 und 6422 

71. Kleefarn Marsilea quadrifolia 1 X    - 

72. Kriechender Sellerie Apium repens 1 X    - 

73. Liegendes Büchsenkraut Lindernia procumbens 2 X    - 

74. Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 1 X    - 

75. Sommer-Schrauben-

stendel 

Spiranthes aestivalis 1 X    - 

76. Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 X    - 

77. Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris 1 X    - 

 

                                                      
29 Sebald, O./Seybold, S/Philippi, G. Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs Bd. 8, Stuttgart 1998 S. 291. 
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1 Einleitung 

 

 

1.1 Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Höpfingen stellt den Bebauungsplan „Baumenäcker“ mit einer Fläche von rd. 

0,45 ha auf. 

Für den Bebauungsplan wurde bereits in einem Verfahren nach § 13b BauGB1 ein Satzungsbe-

schluss herbeigeführt. Diese Verfahrensweise ist gerichtlich für nicht europarechtskonform 

erklärt worden. Es ist nun ein Heilungsverfahren mit einer erneuten Offenlage erforderlich. 

Um die Eingriffsregelung entsprechend § 1a Abs. 3 BauGB und § 18 Bundesnaturschutzge-

setz2 in der bauleitplanerischen Abwägung sachgerecht berücksichtigen zu können, sind die 

erforderlichen Unterlagen begleitend zum Bebauungsplan zu erarbeiten. 

Grundlage für die Ermittlung der Eingriffe sind die hier vorgelegte Bestandsaufnahme von 

Natur und Landschaft sowie die Bewertung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Natur-

haushalts und des Landschaftsbilds.  

Der Grünordnerische Beitrag mit Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung schlägt Maßnahmen zur 

Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen vor.  

Schlussendlich stellt er die zu erwartenden Eingriffe und die im Bebauungsplan festgesetzten 

Maßnahmen der Vermeidung und Verminderung sowie des Ausgleichs und Ersatzes in einer 

Bilanz einander gegenüber. 

Die Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Ermittlung von Art und Um-

fang von Kompensationsmaßnahmen erfolgt in Anlehnung an das von der Landesanstalt für 

Umwelt vorgeschlagene Verfahren3 und die Ökokonto-Verordnung des Landes Baden-Würt-

temberg4. 

 

  

                                                      
1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist 
2 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geän-

dert durch Art. 3 d. G. vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240). 
3 Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU) (Hrsg.) (2005): Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und 

Landschaft in der Bauleitplanung sowie Ermittlung von Art und Umfang von Kompensationsmaßnahmen sowie deren Umsetzung (Teil A: 

Bewertungsmodell). Karlsruhe. 31 Seiten. 
4 Verordnung des Umweltministeriums über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von 

Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung – ÖKVO) vom 19.12.2010 (GBl. 2010 S. 1089). 
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1.2 Räumliche Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

 

Das 0,45 ha große Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand von Höpfingen und südlich der B 

27. Nordöstlich verläuft die Straße „Baumenäcker“ bis in das Gebiet hinein. Westlich, südlich 

und östlich vom Vorhabensgebiet schließen vorwiegend Wiesen und Obstplantagen an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Lage Plangebiet1 
Top. Karte 1:10.000 Baden-Würt-

temberg (2013), o. M. 

Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württem-

berg, Bundesamt für Kartographie 

und Geodäsie 2011 
 

 

2 Räumliche Vorgaben 

 

Kennzeichen Naturraum 

Naturraum2 Bauland; Untereinheit: Nördliches Bauland 

Klima3 Jahresmitteltemperatur: 8,6 - 9,0 °C 

Jahresniederschlag: 801 – 850 mm 

Kennzeichen engeres Untersuchungsgebiet 

Relief und Topographie Nach Südosten von 393 m ü. NN auf 388 m ü. NN. abfallend.  

Geologie4 Unterer Muschelkalk: Buchen-Subformation 

Hydrogeol. Einheit5 Unterer Muschelkalk: Oberer Wellenkalk bis Mosbach Formation 

Übergeordnete Planungen 

Regionalplan6 Plangebiet als gepl. Siedlungsfläche Wohnen. Unweit südwest-

lich grenzen Regionaler Grünzug und Vorbehaltsgebiet für Na-

turschutz und Landschaftspflege. 

Flächennutzungsplan7 Mischbaufläche Bestand nördlich und westlich der Str. Bäum-

äcker. Gepl. Mischbaufläche Schießmauer südlich und südöst-

lich.  

Fachplan Landesweiter 

Biotopverbund8  

Der Biotopverbund ist nicht betroffen. 

                                                      
1 © OpenStreetMap-Mitwirkende 
2 Amt für Landeskunde (Hrsg.) (1953): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 152 Würzburg. Naturräumliche Gliederung 1:200.000. Bad 

Godesberg.; Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg  
3 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) (Hrsg.) (2006): Klimaatlas Baden-Württemberg. Karlsruhe. Karte Mitteltemperatur 

(Jahr) (M 1:1.250.000) und Karte Niederschlagshöhe (Jahr) (M 1:1.250.000). 
4 LGRB-Kartendienst: Geologische Karte 1:50.000 (GeoLa GK50), abgerufen am 21.05.2024 
5 LGRB-Kartendienst: Hydrogeologische Einheiten 1:50.000 (GeoLa HK50), abgerufen am 21.05.2024 
6 Regionalverband Rhein-Neckar: Regionalplan, Raumnutzungskarte, verbindlich seit 14.12.2014 
7 GVV Hardheim-Walldürn: Flächennutzungsplan 2030 
8 LUBW-Kartendienst: Biotopverbund, abgerufen am 21.05.2024 
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Schutzgebiete 

nach Naturschutzrecht1 Im Geltungsbereich und unmittelbar angrenzend befinden sich 

keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht. 

Die brachliegende Obstplantage entspricht auch nicht der Defini-

tion des LLG für einen Streuobstbestand und damit auch nicht 

den Kriterien des §33a NatSchG für geschützte Streuobstbe-

stände. 

Auf Höhe der Bundesstraße beginnt der Naturpark Neckartal 

Odenwald. Auswirkungen sind durch die Bebauung nicht zu er-

warten. 

nach Wasserrecht1 Schutzgebiete nach Wasserrecht sind nicht betroffen. 

 

 

3 Bestandsaufnahme und -bewertung 

 

 

3.1 Pflanzen und Tiere 

 

Biotoptypen und Vegetation 

 

Aus der Ortslage kommend gelangt man über die bis zum Ortsrand ausgebaute Straße Baum-

enäcker in das Gebiet. Sie ist asphaltiert und hat einen einseitigen, gepflasterten Gehweg. 

Südöstlich der Straße schließt zunächst eine von der Straße aus sanft abfallende Wiesenfläche 

an (gemäß Grünlandkartierung2 eine artenarme Fettwiese mit Streuobst „A1d-2“). Der 

Grünlandtyp konnte bei den Begehungen im Mai und August bestätigt werden, Streuobst steht 

auf der Fläche nicht. In der Fläche stehen lediglich zwei strauchartig wachsende Obstgehölze. 

Im Südosten wird die Wiese von einen flachen Böschung begrenzt, die niedrig mit 

aufkommender Gehölzsukzession bewachsen ist. Am Ortsrand geht die Straße in einen 

Schotterweg über. Dort wurde eine kleine Schotterfläche als Park- und Wendeplatz sowie eine 

Abstellfläche (ggf. für Mülleimer) gepflastert, um die eine Koniferenschnitthecke wächst. Zur 

Wiese hin ist ein kleines Beet mit Himbeeren und ein Komposthaufen angelegt. 

Abb. 2: Blick auf die Wiesenfläche Richtung Ortsrand (l.) sowie Schotterfläche und Beet (r.) 
 

Nach einem Grasweg, der als Zufahrt der südöstlich liegenden Obstwiesen dient, folgt auf 

Flst.Nr. 15187 eine verwilderte Fläche mit drei Reihen nieder- bzw. mittelstämmigen 

Zwetgschenbäumen. Insgesamt 27 Zwetgschen stehen im Geltungsbereich. Der Bestand setzt 

                                                      
1 LUBW-Kartendienst: Schutzgebiete, abgerufen am 21.05.2024,  
2
 Weckesser, Martin; i. A. der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe (BNL): Grünlandkartierung im Regierungsbezirk 

Karlsruhe, Gemeinde Höpfingen, Göttingen, Februar 2005 
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sich nach Südwesten über den Geltungsbereich hinaus fort. Dazwischen wachsen vor allem 

Hartriegel, Ahorn, Heckenrosen, z.T. auch junge Zwetschgen auf (wird dem Biotoptyp 

Feldhecke zugeordnet). 

Nördlich des Schotterwegs bezieht der Geltungsbereich noch einen Teil einer Fettwiese (A1-

2) mit ein. 

Abb. 3: Wiesenfläche Flst.Nr. 15175/2 (l.) und verwilderte Zwetschgenreihen (r.) 

 

An den Geltungsbereich schließen im Norden und Nordwesten bebaute Wohngrundstücke, im 

Südosten die o.g. Böschung bzw. weitere Wiesenflächen an. Nach Südwesten setzten sich die 

verwilderten Zwetgschenreihen fort, im Westen schließt an die Wiesenfläche ein gepflegeter 

Obstbaumbestand (vorwiegend Halbstämme) an. 

 

Bewertung 

Die Biotoptypen werden entsprechend der Ökokontoverordnung bewertet. Die Bestände wer-

den dort auf einer bis 64 Wertpunkte reichenden Skala eingeordnet.  

 

Tabelle 1: Bewertung der Biotoptypen 

 

Nr. Biotoptyp Biotopwert 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 

41.22 Feldhecke (verwilderte Zwetschgenplantage) 17 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 

60.21 Asphaltierte Straße 1 

60.23 Weg mit Schotter 2 

60.25 Grasweg  6 

60.60 Garten 6 

 

Tierwelt 

 

Die biologische Vielfalt im Plangebiet wird vor allem durch das Grünland und die Gehölze 

bestimmt. Vor allem Insekten, Vögel und Kleinsäuger finden darin einen Lebensraum. 

Insgesamt ist für das Plangebiet von einer mittleren biologischen Vielfalt auszugehen. 

Die Arten des Anhang IV und die europäischen Vogelarten werden in einem Fachbeitrag Ar-

tenschutz näher behandelt. 
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3.2 Klima und Luft 

 

Die Offenlandflächen, Obstplantagen und Obstwiesen um Höpfingen sind ein großes Kalt- 

und Frischluftentstehungsgebiet. Die am südwestlichen Ortsrand, zwischen dem Höhenrücken 

mit der Bundesstraße und der Talmulde des Mühlgrabens/Mantelsgrabens entstehende Kalt- 

und Frischluft fließt überwiegend der Talmulde zu und trägt dort, zumindest in den Randberei-

chen der Siedlung und im der tieferliegenden Bebauung, zur Durchlüftung und zum Luftaus-

tausch bei. Vorbelastungen bestehen vor allem durch den Verkehr auf der Bundesstraße. 

 

Bewertung 

Als siedlungsrelevantes Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet werden die Offenlandflächen, 

Obstplantagen und Obstwiesen mit hoher Bedeutung für das Schutzgut (Stufe B)1 bewertet. 

Das Plangebiet ist ein sehr kleiner Teil am Rande dieses Gebiets. 

 

 

3.3 Boden 

 

Die Bodenkarte 1:50.0002 zeigt die Böden im Plangebiet als Rendzina, Terra fusca-Rendzina 

und Pelosol-Pararendzina auf Karbonatgestein des unteren Muschelkalks (i8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Bodenkarte 1:50.000 

(o. M.) 

 

Bewertung 

 

Die „Aufbereitung und Auswertung der Bodenschätzungsdaten auf Basis des ALK und ALB“ 

des Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau3 beschreibt und bewertet die Böden par-

zellenscharf in ihren Funktionen Natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasser-

kreislauf, Filter und Puffer für Schadstoffe und Sonderstandort für die naturnahe Vegetation. 

Für die Flst.Nr. 15175 und 15187 gibt es eine parzellenscharfe Bewertung des LGRB. Für die 

Flst.Nr. 1144/4, 15175/1, 15175/2, 15175/3, sowie 15175/4 sowie 15186/1 gibt es diese nicht. 

Auf Grund desselben anstehenden Bodentyps, der räumlichen Nähe und derselben Nutzung 

kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die selben oder sehr ähnliche Böden mit ver-

gleichbaren Bodenfunktionen anstehen. 

Im Bereich von Schotterwegen und -flächen sowie Asphaltwegen sind keine natürlichen Bo-

denfunktionen mehr vorhanden. 

 

 

 

                                                      
1 vgl. auch Bewertungsrahmen für das Schutzgut Klima und Luft im Anhang 
2 Geodatendienst des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB): BK50 Bodenkarte 1:50.000, abgerufen am 18.07.2022 
3 Daten per E-Mail erhalten am 02.11.2014 vom Regierungspräsidium Freiburg. 
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Tabelle 2: Bewertung der Böden 

 

Bodenklasse Nutzung  

Flst.Nr. 

Bodenfunktion  

Natürliche 

Bodenfrucht-

barkeit 

Ausgleichs-

körper im 

Wasser-

kreislauf 

Filter und 

Puffer für 

Schadstoffe 

Sonderstand-

ort für die 

naturnahe 

Vegetation 

Gesamt- 

bewertung 

L 3 b 4 Grünland / Hecke 

mit Obstbäumen 

15175, 15175/1, 15175/2, 

15175/3, 15175/4, 15187 

1,00 1,00 2,00 3,00 1,33 

Schotter- und Asphaltweg  0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Die Bewertung erfolgt mit einer vierstufigen Skala: 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr hoch. 0 = Keine Funktion, 8 = 

keine hohe oder sehr hohe Bewertung. 

Erreicht die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Bewertungsklasse 4 (sehr hoch), wird der Boden bei 

der Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft. In allen anderen Fällen wird der Boden über das arithmetische Mittel der 

Bewertungsklassen für die drei anderen Bodenfunktionen ermittelt. Die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegeta-

tion“ wird dann nicht einbezogen. 

 

 

3.4 Wasser 

 

Grundwasser 

Das Gebiet ist Teil des Landschaftswasserhaushaltes. Auf den unversiegelten Flächen auf-

treffende Niederschläge versickern teilweise im Boden, werden von der Vegetation auf-

genommen und wieder verdunstet und fließen – je nach Intensität der Niederschläge – auf der 

Geländeneigung folgend in Richtung Südosten ab. Im Bereich bereits versiegelter Straßen-

flächen fließen die Niederschläge oberflächig ab, werden zum Teil in die Kanalisation geleitet 

oder fließen randlich in die Grünflächen. 

Die anstehende hydrogeologische Einheit ist der Untere Muschelkalk. Die Durchlässigkeit 

wird mit überwiegend mäßig bis gering, die Ergiebigkeit mit mittel bis mäßig bewertet. 

Bewertung 

Die Bedeutung für das Schutzgut ist aufgrund der hydrogeologischen Gegebenheiten mittel 

(Stufe C)1. 

Oberflächengewässer sind nicht betroffen. 

 

 

3.5 Landschaftsbild und Erholung 

 

Höpfingen erstreckt sich entlang der B 27 auf einem schmalen Höhenrücken zwischen dem 

Lochbachtal im Nordwesten und dem Mühlgrabental im Südosten. Zu den Gewässern hin fällt 

das Gelände z.T. steil ab. Der westliche Ortsrand von Höpfingen ist vor allem durch die weit-

läufigen Obstwiesen und Obstplantagen am sanft ansteigenden Talhang des Mühlgrabens ge-

prägt. Vom Plangebiet aus blickt man nach Süden und Westen in diese reich strukturierte 

Landschaft, nach Norden und Nordosten über Höpfingen hinweg auf die hügelige Landschaft 

um Hardheim. Die brachliegende Obstplantage ist heute Teil der Ortsrandeingrünung. 

 

Bewertung 

Das Landschaftsbild im Übergangsbereich vom Ortsrand zur freien Landschaft mit auf Grund 

der Strukturvielfalt und Eigenart – trotz der Vorbelastungen – mit hoher Bedeutung (Stufe B)2 

für das Schutzgut bewertet. 

                                                      
1 vgl. auch Bewertungsrahmen für das Teilschutzgut Grundwasser im Anhang 
2 vgl. auch Bewertungsrahmen für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung im Anhang 
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4 Der Bebauungsplan und seine Wirkungen auf Natur und Landschaft 

 

Der Bebauungsplan setzt ein Allgemeines Wohngebiet (WA) mit voraussichtlich 5 Baugrund-

stücken fest. Innerhalb der Baugrenzen können Wohngebäude bei einer Grundflächenzahl 

(GRZ) von 0,4 mit zwei Vollgeschossen bei maximalen Firsthöhen von 10,5 m bebaut werden.  

Die nicht überbaubaren Flächen werden zu Gärten. Je Baugrundstück sind 5% der Fläche mit 

Sträuchern zu bepflanzen. Nach Süden und Südosten sind in den rückwärtigen Grundstücks-

flächen Flächen für das Anpflanzen vorgesehen, die durchgängig mit Sträuchern zu bepflan-

zen sind. Zudem wird je Baugrundstück ein Obst- oder Laubbaum mit einem Stammumfang 

von 10-12 cm gepflanzt werden.  

Die Erschließung des Plangebiets ist bereits über die Straße „Baumenäcker“ gegeben. 

 

Die Tabelle benennt die wesentlichen Wirkungen, die bei der Umsetzung des Bebauungsplans 

entstehen können. 

 

Tabelle 3: Wirkungen des Bebauungsplanes 

 

Schutzgut Wirkungen 

Pflanzen und 

Tiere 

- Beseitigung / Veränderung der Vegetation  

- Verlust von Lebensräumen 

- Störung / Beunruhigung der Tierwelt 

Klima und Luft 

- Störungen / Verringerung der Frisch- und Kaltluftproduktion 

- Bebauung erschwert Kaltluftabfluss 

- Emission von Abwärme, Abgasen und Staub 

Boden 
- Bodenverdichtung, Bodenversiegelung und Überbauung 

- Auf- und Abtrag 

Wasser 
- Verringerung der Grundwasserneubildung aufgrund der Flächenversiegelung 

- Erhöhung des Oberflächenabflusses und geminderte Verdunstungsrate 

Landschafts-

bild und Erho-

lung 

- Beseitigung der vorhandenen Vegetation und typischer Landschaftselemente 

- Überbauung von siedlungsnahem Offenland / Verschieben des Siedlungsrands 

- Veränderung der Oberflächengestalt 

 

Die Flächenbilanz zeigt die Änderung der Biotop- und Nutzungsstruktur im Plangebiet. 

 

Tabelle 4: Flächenbilanz 

 

Flächenbezeichnung  Bestand (m²) Planung (m²) 

Grünland (Fettwiesen) & Garten 2.866 - 

Hecke (verwilderte Obstplantage) und Gebüsch 875 - 

Grasweg 115 - 

Schotterweg/Schotterfläche 330 - 

Asphalt/Pflaster 350 - 

Allgemeines Wohngebiet - 3.754 

davon überbaubar bei GRZ 0,41 - 2.252 

Verkehrsfläche - 782 

Summe   4.536 4.536 

                                                      
1
 Zzgl. zulässiger Überschreitung von max. 50 % für Stellplätze, Nebenanlagen, etc. 
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5 Konflikte und Beeinträchtigungen 

 

 

5.1 Konfliktanalyse 

 

In der Konfliktanalyse werden die Auswirkungen der Planung auf die bewertete Bestandssitu-

ation von Natur und Landschaft ermittelt.  

Das Ergebnis der Konfliktanalyse ist in der Tabelle zusammengestellt. Die Bestandsbeschrei-

bung und -bewertung aus Kapitel 3 wird zusammengefasst und jeweils dargestellt, welche Be-

einträchtigungen entstehen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen werden als Eingriff gekennzeichnet.  

In der rechten Spalte werden Maßnahmen aufgezeigt, die Beeinträchtigungen vermeiden oder 

auch soweit vermindern, dass keine Eingriffe entstehen. 

 

Tabelle 5: Ergebnis der Konfliktanalyse 

 

Schutzgut 

Bestand und Bewertung 

Beeinträchtigung / Eingriff Vermeidung / Vermin-

derung 

Pflanzen und Tiere   

Fettwiese und verwilderte 

Obstplantage mit mittlerer 

bis hoher naturschutzfach-

licher Bedeutung 

Graswege mit geringer na-

turschutzfachlicher Be-

deutung.  

Asphalt- und Schotter-

wege ohne naturschutz-

fachliche Bedeutung.  

 

Wiesen und die verwilderten Zwetschgenbäume 

werden zu Bauflächen in einem Allgemeinen 

Wohngebiet.  In den überbaubaren Flächen gehen 

alle vorhandenen Lebensräume verloren.  

 Eingriff 

 

Wiesen und in Feldhecke eingewachsene 

Obstbäume werden in den nicht überbaubaren 

Flächen umgestaltet und zu Hausgärten.  

Die Beeinträchtigungen sind erheblich. Randlich 

werden wieder Gehölzbestände gepflanzt, in 

denen neue Lebensräume entstehen. 

 Eingriff 

 

Graswege werden asphaltierten Straßen.  

 Eingriff 

Insektenschonende Be-

leuchtung  

Vorgezogene Baufeld-

räumung und Gehölzro-

dung 

 

Boden   

Böden mit überwiegend 

geringer bis mittlerer Er-

füllung der Bodenfunktio-

nen 

Asphalt- und Schotter-

wege ohne Erfüllung der 

Bodenfunktionen.  

Rd. 0,23 ha werden überbaut oder versiegelt. Die 

Bodenfunktionen gehen vollständig verloren. 

 Eingriff 

 

Die restliche Fläche des Wohngebiets wird im 

Zuge der Bebauung beeinträchtigt. Die Erfüllung 

der Bodenfunktionen wird weiter verringert. 

 Eingriff 

 

Schotter- und Asphaltwege haben bereits keine 

Bedeutung mehr für das Schutzgut. 

 Kein Eingriff 

Schonender Umgang mit 

dem Boden 
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Schutzgut 

Bestand und Bewertung 

Beeinträchtigung / Eingriff Vermeidung / Vermin-

derung 

Klima und Luft   

Sehr kleiner Teil eines 

Kalt- und Frischluftentste-

hungsgebiets mit hoher 

Bedeutung (Stufe B). 

Kleiner Teilbereich eines großen Kalt- und 

Frischluftentstehungsgebiets geht verloren. 

Kleinräumig entfallen klimaaktive Gehölzbe-

stände.   Kein Eingriff 

Ausschluss von Schot-

tergärten 

Wasser   

Hydrogeologische Einheit 

Untere Muschelkalk mit 

mittlerer Bedeutung (Stufe 

C) 

Oberflächengewässer sind 

nicht betroffen. 

In den zusätzlich überbaubaren Flächen (rd. 

2.252 m²) wird kein Wasser mehr versickern. Der 

Oberflächenabfluss nimmt zu. Auf den Grund-

wasserhaushalt wird sich die verhältnismäßig 

kleinflächige Bebauung nicht bemerkbar auswir-

ken.  Kein Eingriff  

Ausschluss unbeschich-

teter metallischer Dach-

eindeckungen und Fas-

sadenverkleidungen 

Wasserdurchlässige Be-

läge 

Landschaftsbild und Erho-

lung 
  

Landschaftsbild im Über-

gangsbereich vom Orts-

rand zur freien Landschaft 

mit auf Grund der Struk-

turvielfalt und Eigenart – 

trotz der Vorbelastungen – 

mit hoher Bedeutung 

(Stufe B)  für das Schutz-

gut. 

Der Ortsrand verschiebt weiter in die Landschaft. 

Kleinräumig gehen Gehölzbestände der heutigen 

Ortsrandeingrünung verloren. Insgesamt wird 

sich aber an der Ortsrandsituation hinsichtlich 

des Landschaftsbilds und der Erholungsnutzung 

nicht Wesentliches ändern. Durch die randliche 

Eingrünung werden sich die neuen Baugrundstü-

cke gut in das Landschaftsbild am Ortsrand ein-

fügen, der Zugang zur freien Landschaft bleibt 

gewährleistet.  Kein Eingriff 

 

 

Beeinträchtigung von Schutzgebieten nach Naturschutz- und Wasserrecht 

 

Im Geltungsbereich und unmittelbar angrenzend befinden sich keine Schutzgebiete nach Na-

turschutzrecht. 

Die brachliegende Obstplantage, die mittlerweile in eine Feldhecke eingewachsen ist, ent-

spricht nicht der Definition des LLG für einen Streuobstbestand und damit auch nicht den Kri-

terien des §33a NatSchG für geschützte Streuobstbestände. 

 

Auf Höhe der Bundesstraße beginnt der Naturpark Neckartal Odenwald. Auswirkungen sind 

durch die Bebauung nicht zu erwarten. 

 

Schutzgebiete nach Wasserrecht sind nicht betroffen. 

 

 

5.2 Eingriffe und Ausgleichsumfang 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ermöglicht Eingriffe bezüglich der Schutzgüter Pflanzen 

und Tiere und Boden. Die Bilanzierung in Kapitel 7 zeigt den Umfang der Eingriffe. 

Beim Schutzgut Pflanzen und Tiere kann der Eingriff teilweise im Plangebiet ausgeglichen 

werden und es entsteht ein Kompensationsdefizit von 34.877 Ökopunkten (ÖP). Beim 

Schutzgut Boden gibt es kaum Möglichkeiten der Vermeidung, Verminderung oder Ausgleich. 

Es entsteht ein Kompensationsdefizit von 14.504 ÖP.  

Insgesamt entsteht ein Kompensationsdefizit von 49.381 Ökopunkten, das durch Maßnahmen 

außerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen werden muss. Die zugeordneten Maßnahmen 

sind in Kap. 6.2.3 zusammengestellt. 
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6 Ziele und Maßnahmen der Grünordnung 

 

 

6.1 Ziele der Grünordnung 

 

Die Ziele der Grünordnung sind: 

- die Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und der 

Landschaft, 

- der möglichst weitgehende Ausgleich von Eingriffen in den Naturhaushalt durch Maß-

nahmen im Geltungsbereich, 

- die vollständige Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt durch Maßnahmen 

außerhalb des Geltungsbereiches, 

- die gute Eingrünung zur Eingliederung in das Landschaftsbild. 

 

 

6.2 Maßnahmen der Grünordnung 

 

In den folgenden Abschnitten werden Maßnahmen vorgeschlagen, die zum Erreichen der oben 

genannten Ziele beitragen.  

Die Maßnahmenvorschläge werden, soweit es nötig ist, kurz begründet. Wo dies angezeigt ist, 

werden Festsetzungs- oder Hinweistexte (kursiv) zur Übernahme in den Bebauungsplan for-

muliert. 

 

 

6.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung  

 

Schutz von Pflanzen und Tieren 

Zum Schutz insbesondere nachtaktiver Insekten, aber auch der Tierwelt insgesamt, soll die 

Beleuchtung des Baugebietes so gestaltet werden, dass Beeinträchtigungen durch Licht mög-

lichst geringgehalten werden und vor allem auch Insekten so wenig wie möglich angezogen 

werden. 

 

Insektenschonende Beleuchtung 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Außenbeleuchtung mit insek-

tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik aus-

zustatten. Es sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten 

abstrahlen und kein Streulicht erzeugen. 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, 

Natur und Landschaft  

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB 

 

Durch die Freimachung des Baufelds außerhalb der Brutzeit und regelmäßige Mahd wird ver-

mieden, dass Verbotstatbestände bezüglich der Vögel ausgelöst werden. 
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Baufeldfreimachung und regelmäßige Mahd 

Im Vorfeld der Bebauung sind die entfallenden Gehölze in der Zeit zwi-

schen dem 1. Oktober und dem 28. Februar zu roden. Holz, Astwerk und 

Schnittgut sind unverzüglich abzufahren. 

Im Vorfeld von Baumaßnahmen ist der künftige Baubereich vom Beginn der 

Vegetationsperiode an bis zum Baubeginn alle zwei Wochen zu mähen, um 

sicherzustellen, dass Bodenbrüter in der krautigen Vegetation keine Nester 

anlegen. 

Hinweis mit Verweis 

auf § 44 BNatSchG 

 

Schutz des Bodens 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Veränderungen der Erd-

oberfläche ist der Boden als Naturkörper und Lebensgrundlage zu erhalten und vor Belastun-

gen zu schützen. Eingetretene Belastungen sind zu beseitigen.  

Insbesondere ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten 

(siehe Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), BauGB). 

Mutterboden (humoser Oberboden) ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung 

oder Vernichtung zu schützen (§ 202 BauGB). 

In den Bebauungsplan wird folgender Hinweis übernommen: 

 

Allgemeiner Bodenschutz 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschich-

ten auszuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem 

Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu ver-

wenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunkti-

onen nach § 1 BBodSchG gewährleisten (z. B. Miete: Schütthöhe bei fein-

körnigem Boden mit Pflanzenresten maximal 1,5 m, bei sandigem Boden 

mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor Vernässung und Staunässe 

etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der 

Baustelleneinrichtung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die Bo-

denstruktur vor erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. 

Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit auf-

zulockern. 

Hinweis 

 

 

Schutz von Klima und Luft 

Folgende Maßnahme trägt zusätzlich zum Schutz des Klimas und der Luft bei.   

Verbot von Schottergärten und -schüttungen 

Freiflächen auf den Baugrundstücken sind mit Ausnahme des Traufbereichs 

unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten, 

soweit diese Flächen nicht für andere zulässige Verwendungen benötigt wer-

den. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind 

nur zur Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 

Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen 

Materialschüttungen bedeckte Flächen, in welchen diese Materialien das 

hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und Pflanzen nicht oder nur in gerin-

ger Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig. 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20  
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Schutz des Wassers 

Die Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt über den bestehenden Mischwasserkanal in 

der Straße „Baumenäcker“.  

Wasserhaushalt und Grundwasser hängen eng mit den Funktionen des Bodens zusammen. 

Beim Schutzgut Boden genannte Maßnahmen werden auch hier wirksam. 

 

Beschichtung metallischer Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen 

sind unzulässig.  

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB 

 

Wo immer möglich, sollen unbebaute Flächen so gestaltet werden, dass Niederschlagswasser 

aufgenommen wird oder zumindest breitflächig abfließen kann.  

 

Wasserdurchlässige Oberflächenbefestigungen 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen so-

wie Geh- und Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser 

versickern kann (z.B. Rasengittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, was-

serdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der Unterbau ist auf den Belag abzustim-

men.  

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB 

 

 

6.2.2 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplans 

 

Maßnahmen in den Baugrundstücken 

Die Einhaltung von Mindestvorgaben bei der Bepflanzung von Gartenflächen gleicht den Ein-

griff in das Schutzgut Pflanzen und Tiere teilweise aus. 

Gleichzeitig sorgen die Pflanzungen für eine Durchgrünung des Wohngebiets.  

 

Baum- und Strauchpflanzungen in den Baugrundstücken 

Je Baugrundstück ist ein mittel- bis großkroniger Obstbaum oder gebiets-

heimischen Laubbaum mit einem Stammumfang von min. 10/12 cm zu 

pflanzen. 

Mindestens 5% der Grundstücksflächen sind mit gebietsheimischen Sträu-

chern zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2,0 m² Pflanzfläche anzunehmen. 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug der Gebäude zu 

vollziehen. Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten.  

Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang oder Verlust sind 

sie gleichwertig zu ersetzen. 

Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzun-

gen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a 

BauGB 
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Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind durchge-

hend mit gebietsheimischen Bäumen und Sträuchern gruppen- oder hecken-

artig zu bepflanzen. 

Ein Formschnitt sollte nur aus Gründen des Nachbarrechts vorgenommen 

und sonst eine naturnahe Wuchsform angestrebt werden. Ein Rückschnitt ist 

nur im Winterhalbjahr (01.10. bis 28.02.) zulässig.  

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug der Gebäude zu 

vollziehen. Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten.  

Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang oder Verlust sind 

sie gleichwertig zu ersetzen. 

Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzun-

gen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a 

BauGB 

 

Zudem wird eine Dachbegrünung für alle Flachdächer und einseitig geneigte Pultdächer mit 

einer Dachneigung bis 15° festgesetzt. Da solche Dächer nicht explizit festgesetzt und auch 

Satteldächer zulässig sind, ist nicht sichergestellt, dass auch begrünte Dächer entstehen. In der 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung bleibt die Dachbegrünung daher unberücksichtigt. 

 

Extensive Dachbegrünung 

Flachdächer und einseitig geneigte Pultdächer mit einer Dachneigung bis 

15° sind extensiv zu begrünen.  

Die Flächen sind mit Substrat mit mind. 12 cm Höhe anzudecken und mit 

einer Saatgutmischung gesicherter Herkunft einzusäen (siehe Anhang). 

Die Begrünung ist spätestens ein Jahr nach Bezug fertig zu stellen. Die Flä-

chen sind jährlich zu kontrollieren und bei Bedarf zu pflegen. 

Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzun-

gen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a 

BauGB 

 

 

6.2.3 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft außerhalb des

 Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

 

Auch nach Ausschöpfung der o.g. Maßnahmen bleibt ein Kompensationsdefizit von insgesamt 

49.381 ÖP, das durch Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen werden 

muss. Die Kompensation soll durch folgende Maßnahme erfolgen:  

 

Die Gemeinde Höpfingen baut im Gemeindewald Flst.Nr. 13600/003 westlich von Höpfingen 

und im Flst.Nr. 6620/0 südwestlich von Waldstetten verschiedene, nicht standortgerechte Fich-

tenbestände um. Es sollen klimaresiliente Eichen-Sekundärwälder und Laubholz-Mischwälder 

entstehen. Der Bericht zum Waldumbau mit den Beschreibungen der Maßnahmen ist angehängt 

(siehe Anlage). 

Folgende zwei Maßnahmen sollen dem Bebauungsplan zugeordnet werden:  

 

- Maßnahme Waldumbau Höpfingen Flst. Nr. 13600/003, Distrikt 1, Abteilung 12, n4 mit 

27.000 ÖP. 

- Maßnahme Waldumbau Höpfingen Flst. Nr. 6620/0 Distrikt 8, Abteilung 9, n5 mit 24.000 

ÖP.  

 

Nach Zuordnung der Maßnahmen ist das Kompensationsdefizit von 49.381 ÖP vollständig aus-

geglichen.  

Die Maßnahmen werden in den öffentlich-rechtlichen Vertrag aufgenommen.  
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7 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz  

 

Die nächsten Seiten zeigen die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz. 



Gemeinde Höpfingen

BP Baumenäcker

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Nr. Biotoptyp Biotop-

wert

Fläche in 

m²

Bilanzwert Nr. Biotoptyp Biotop-

wert

Fläche in 

m²

Bilanzwert

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 2.841 36.933

41.22 Feldhecke mittlerer Standorte (1) 17 860 14.620 60.10 Überbaubare Fläche (1) 1 2.252 2.252

42.20 Gebüsch 16 15 240 60.60 Garten 6 1.042 6.252

60.21 Asphaltierte Straße 1 350 350 42.20 Strauchpflzg. (Gebüsch mittl. Standorte) (2) 14 460 6.440

60.23 Weg mit Schotter 2 330 660 45.30a Einzelbäume auf geringw. Biotoptypen (3) 8 3.040

60.25 Grasweg 6 115 690 Verkehrsflächen (782 m
2

)

60.60 Garten 6 25 150 60.21 Asphaltierte Straße 1 782 782

Summe 4.536 53.643 Summe 4.536 18.766

Kompensationsdefizit 34.877

PlanungBestand

Allgemeines Wohngebiet (3.754 m
2

)

Beim Schutzgut Pflanzen und Tiere bleibt ein Kompensationsdefizit von 34.877 Ökopunkten.

(1) Fläche WA * GRZ 0,4 (+ zulässige Überschreitung von max. 50 %)                                                                

(2) Strauchpflanzungen, Umfang 5 % der Grundstücksfläche sowie durchgehende Strauchpflanzungen auf 

den Flächen für das Anpflanzen von Hecken und Sträuchern

(3) 5 Baugrundst., je 1 Baum (= 5 St. * (StU 10/12 cm + 65 cm Zuwachs) * 8 ÖP)                                                                                                                                                        

(1) verwilderte Zwetschgenplantage bewertet wie Feldhecke mittlerer Standorte

Wagner + Simon Ingenieure GmbH
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Gemeinde Höpfingen

BP Baumenäcker

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Schutzgut Boden

Klassenzeichen | Nutzung | Flst.Nr. Gesamt-

wert

Fläche in 

m²

Bilanzwert Fläche Bebauungsplan Gesamt-

wert

Fläche in 

m²

Bilanzwert

Allgemeines Wohngebiet (3.754 m
2

)

Überbaubare Fläche (1) 0,00 2.252     0                

Schotter- und Asphaltwege 0,00 680        -           Nicht überbaubare Fläche (2) 1,00 1.502     1.502       

Verkehrsflächen (782 m
2

)

Straße, Geh- und Unterhaltungswege 0,00 782        0                

Summe 4.536     5.128       Summe 4.536     1.502       

Saldo Bilanzwert 3.626       Saldo in Ökopunkten (Bilanzwert x 4) 14.504   

Bestand Planung

Beim Schutzgut Boden entsteht ein Kompensationsdefizit von 14.504 Ökopunkten.

(1) Fläche WA * GRZ 0,4 (+ zulässige Überschreitung von max. 50 %)

(2) Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch Befahren, Abgrabung oder Auffüllung

L 3 b 4 | Grünland / Hecke | 15175, 15175/1, 15175/2, 

15175/3, 15175/4, 15187
1,33 3.856     5.128       

Wagner + Simon Ingenieure GmbH
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Gemeinde Höpfingen

BP Baumenäcker

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

Gesamtfläche 0,45 B Gesamtfläche 0,45 D

Summe 0,45 0,45

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

Versiegelte Fläche 0,07 E Überbaute / versiegelte Fläche 0,30 E

Unversiegelte Fläche 0,38 D Unversiegelte Fläche 0,15 D

Summe 0,45 0,45

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

Gesamtfläche 0,45 B Gesamtfläche 0,45 C

Summe 0,45 0,45

Der Ortsrand verschiebt sich um eine Baureihe weiter in die Landschaft. Kleinräumig gehen Gehölzbestände der heutigen 

Ortsrandeingrünung verloren. Insgesamt wird sich aber an der Ortsrandsituation hinsichtlich des Landschaftsbilds und der 

Erholungsnutzung nicht Wesentliches ändern. Durch die randliche Eingrünung werden sich die neuen Baugrundstücke gut in das 

Land-schaftsbild am Ortsrand einfügen, der Zugang zur freien Landschaft bleibt gewährleistet. Die Beeinträchtigungen sind 

aufgrund des Umfangs und der Lage nicht erheblich. 

In den zusätzlich überbaubaren Flächen wird künftig kein Wasser mehr versickern. Der Oberflächenabfluss nimmt zu. Das 

Niederschlagswasser wird z.T. über die Kanalisation abfließen, z.T. in den Gartenflächen versickern bzw. dort von der Vegetation 

aufgenommen. Auf den Grundwasserhaushalt wird sich die verhältnismäßig kleinflächige Bebauung nicht bemerkbar auswirken 

und es ist auch nicht erkennbar, dass bei der Bebauung bzw. der späteren Wohnnutzung wassergefährdende Stoffe in den 

Wasserhaushalt gelangen. Die zu erwartenden Beeinträchtigungen für das Teilschutzgut sind nicht erheblich. 

Klima / Luft

Durch die Überbauung kann auf der Fläche keine Kalt- und Frischluft mehr entstehen. Es geht aber nur ein kleiner Teilbereich 

eines großen Kalt- und Frischluftentstehungsgebiets verloren. Auf Grund der sehr kleinen Fläche der insgesamt großen 

klimatischen Ausgleichsfläche, wird sich die Bebauung nicht erheblich auf die Ausgleichsfunktionen auswirken.

Grundwasser
Bestand Planung

Bestand Planung

Bestand Planung

Oberflächengewässer
Bestand Planung

Es gibt keine Oberflächengewässer im Plangebiet.

Landschaftsbild / Erholung

Wagner + Simon Ingenieure GmbH
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Anhang 
 

 

Vorgaben für die Bepflanzung 

 

Bewertungsrahmen 

 

Bericht „Waldumbau im Gemeindewald Höpfingen (Flst.Nr. 13600/3 und 6620)“,  

Wagner + Simon Ingenieure. 
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Vorgaben für die Bepflanzung 

 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für Anpflanzungen1 

 

Wissenschaftlicher Name (dt. Name) Verwendung 
 

S
tr

äu
ch

er
 

E
in

ze
lb

äu
m

e 

Acer campestre (Feldahorn)   

Acer platanoides (Spitzahorn) *   

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) *   

Carpinus betulus (Hainbuche) *   

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)   

Corylus avellana (Gewöhnlicher Hasel)   

Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn)   

Crataegus monogyna (Eingr. Weißdorn)   

Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)   

Frangula alnus (Faulbaum)   

Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster)   

Prunus spinosa (Schlehe)   

Quercus petraea (Traubeneiche) *   

Quercus robur (Stieleiche) *   

Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn)   

Rosa canina (Echte Hundsrose)   

Rosa rubiginosa (Weinrose)   

Salix caprea (Salweide)   

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)   

Sambucus racemosa (Traubenholunder)   

Sorbus domestica (Speierling)   

Sorbus torminalis (Elsbeere)   

Tilia cordata (Winterlinde) *   

Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)   

 

 

Bei den mit einem Stern (*) gekennzeichneten Arten ist das Herkunftsgebiet entsprechend dem Forst-

vermehrungsgutgesetz (FoVG) zu berücksichtigen. 

Herkunftsgebiet für Pflanzgut soll in der Regel das Süddeutsche Hügel- und Bergland sein. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU) (Hrsg.) (2002): Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg. Karlsruhe 
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Artenliste 2: Obstbaumsorten 

 

Obstbaumart Geeignete Sorten 

Apfel 

Bittenfelder Sämling, Brettacher, Gewürzluiken, Glockenapfel, Goldparmäne, Goldrenette aus 

Blenheim, Gravensteiner, Jakob Fischer, Jakob Lebel, Kaiser Wilhelm, Krügers Dickstiel, 

Landsberger Renette, Öhringer Blutstreifling, Ontario, Rheinischer Bohnapfel, Rheinischer 

Krummstiel, Rheinischer, Winterrambur, Schöner aus Boskoop, Zabergäurenette, Zuc-

calmaglio 

Birne 

Petersbirne, Wahls Schnapsbirne, Nägelesbirne, Palmischbirne, Fässlesbirne, Kärcherbirne, 

Wilde Eierbirne, Conference, Kirchensaller Mostbirne, Metzer Bratbirne, Schweizer Wasser-

birne, Josephine von Mecheln, Bayerische Weinbirne, Paulsbirne, Geddelsb. Mostbirne, Stutt-

garter Geißhirtle 

Süßkirsche Regina, Hedelfinger, Büttners Rote Knorpel, Sam 

Walnuss Mars, Nr. 26, Nr. 139 

 

 

Artenliste 3:  Saatgutmischungen für Dachbegrünung 

 

Fläche Saatgutmischung 

Dachbegrünung  Dachbegrünung/Saatgut von Rieger-Hofmann oder vergleichbar. 

 

Zu verwenden ist Saatgut gesicherter Herkunft aus dem Süddeutsche Hügel- und Bergland. 
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Kriterien zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Landschaft 

 

 

Synopse der unterschiedlichen Wertstufen bei den Schutzgutbewertungen  

 

 

Pflanzen und Tiere 

Ökopunkte 

Feinmodul 

Landschaftsbild 

und Erholung 

Klima und Luft 

Wasser 

Boden 

Funktionserfüllung 

keine bis sehr geringe natur-

schutzfachliche Bedeutung 
1 – 4 E 0 

keine  

(versiegelte Flächen) 

geringe naturschutzfachliche 

Bedeutung 
5 – 8 D 1 gering 

mittlere naturschutzfachliche 

Bedeutung 
9 – 16 C 2 mittel 

hohe naturschutzfachliche 

Bedeutung 
17 – 32 B 3 hoch 

sehr hohe naturschutzfach-

liche Bedeutung 
33 – 64 A 4 sehr hoch 

 

 

Bewertungsrahmen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere 

 
Die Bewertung des Bestandes erfolgt über die erfassten Biotoptypen1 und die Biotopwertliste der Anlage 2 zur 

Ökokonto-Verordnung2. 

Bei normaler Biotopausprägung wird der Normalwert des Feinmodules verwendet. Bei einer vom Normalwert ab-

weichenden Biotopausprägung werden innerhalb einer vorgegebenen Wertspanne höhere oder niedrigere Werte 

ermittelt und fachlich begründet. 

Der zugewiesene Biotopwert wird mit der Fläche des Biotops in m² multipliziert und in Ökopunkten (ÖP) angege-

ben. 

Bei Bäumen wird der zugewiesene Wert mit dem Stammumfang in cm multipliziert. Bei Streuobstbeständen wird 

der Wert für den Streuobstbestand zum ermittelten Wert des baumbestandenen Biotoptyps addiert. 

Bei der Bewertung der Planung werden i.d.R. die Biotopwerte des Planungsmoduls verwendet und entsprechend 

weiter verfahren.  

Der Kompensationsbedarf entspricht der Differenz der Ökopunkte des Bestandes und der Planung. 

Bei der Bewertung von Ausgleichsmaßnahmen wird genauso vorgegangen. 

 

 

Bewertung des Schutzgutes Boden 

 
Die Böden werden über die Erfüllung der Funktionen „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf“, „Filter und Puffer für Schadstoffe“ und „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ bewertet.  

In der Regel wird zur Bewertung auf die „Aufbereitung und Auswertung der Bodenschätzungsdaten auf Basis des 

ALK und ALB“ durch das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau zurückgegriffen, die nach dem Bewer-

tungsleitfaden der LUBW3 flurstücksbezogen die Bodenschätzung auswertet.  

Die Einzelbewertungsklassen der Bodenfunktionen werden hier zu einer Wertstufe aggregiert.  

                                                      
1 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg [Hrsg.]:  

 Arten, Biotope, Landschaft, Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten, Karlsruhe 2001. 
2 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maß-

nahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung) vom 19. Dez. 2010, GBl. S. 1089. 
3 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg: Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit. 2., völlig 

überarbeitete Auflage, Bodenschutz 23, Karlsruhe 2010. 
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Wird die Funktion „Sonderstandort für die naturnahe Vegetation“ mit 4 (sehr hoch) bewertet, dann werden die drei 

anderen Funktionen vernachlässigt und 4 wird zur Wertstufe. 

Ansonsten ergibt sich die Wertstufe aus dem arithmetischen Mittel der Bewertungsklassen der Funktionen „Natür-

liche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ und „Filter und Puffer für Schadstoffe“. 

Auch hier werden sowohl für die Bestandssituation als auch für die Planung die Wertstufen mit den Flächen 

verrechnet. Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs wird entsprechend der Ökokontoverordnung der sich 

ergebende Wert mit 4 Ökopunkten je Quadratmeter multipliziert.  

Bei Ausgleichsmaßnahmen wird entsprechend verfahren. 

 

 

Bewertungsrahmen für das Schutzgut Klima und Luft4 

 

Einstufung Bewertungskriterien 

(Stufe A) 

sehr hoch 

siedlungsrelevante Kaltluftleitbahnen 

Steilhänge in Siedlungsnähe (>5° bzw. 8,5% Neigung) 

Lufthygienisch und/oder bioklimatisch besonders aktive Flächen (z. B. Wald, große 

Streuobstkomplexe); 

Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald 

(Stufe B) 

hoch 

siedlungsrelevante Kaltluftentstehungsgebiete (Neigung 2° bis 5° bzw. 3,5 % bis 8,5%, 

dort gebildete Kaltluft kann direkt in die Siedlungen einströmen oder wird über Kaltluft-

leitbahnen gesammelt und dabei in Siedlungsflächen fortgeleitet) 

alle übrigen Kaltluftleitbahnen (ohne direkte Siedlungsrelevanz); lufthygienisch und/oder 

bioklimatisch aktive Flächen (z. B. kleine Waldflächen, vereinzelte Streuobstwiesen); 

Immissionsschutzpflanzungen 

(Stufe C) 

mittel 

Kaltluftentstehungsgebiete mit geringer Neigung (nicht siedlungsrelevante Kaltluftent-

stehungsgebiete) 

Flächen, auf denen weder eine nennenswerte Kalt- bzw. Frischluftentstehung gegeben ist 

noch wesentliche Belastungen bestehen 

(Stufe D) 

gering 
klimatisch und lufthygienisch wenig belastete Gebiete, z. B. durchgrünte Wohngebiete 

(Stufe E) 

sehr gering 

klimatisch und lufthygienisch stark belastete Gebiete von denen Belastungen auf angren-

zende Bereiche ausgehen, z. B. Industriegebiete, belastende Gewerbegebiete 

                                                      
4 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in 
 Natur und Landschaft in der Bauleitplanung, abgestimmte Fassung, Oktober 2005. 
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Bewertungsrahmen für das Teilschutzgut Grundwasser5 

Einstufung Bewertungskriterien (Geologische Formation) 

sehr hoch 

(Stufe A) 

RWg 

d 

Schotter des Riß-Würm-Komplexes in großen Talsystemen 

Deckenschotter 

hoch 

(Stufe B) 

h 

RWg 

 

g 

 

s 

pl 

junge Talfüllungen 

Schotter des Riß-Würm-Komplexes 

außerhalb großer Talsysteme 

Schotter, ungegliedert 

(meist älteres Pliozän) 

jungtertiäre bis altpleistozäne Sande 

Pliozän-Schichten 

mku 

tj 

 

tiH 

ox2 

sm 

Unterer Massenkalk 

Trias, z.T. mit Jura, ungegliedert in 

Störungszonen 

Hangende Bankkalke* 

Wohlgeschichtete Kalke* 

Mittlerer Buntsandstein* 

 

mittel 

(Stufe C) 

u 

tv 

OSMc 

sko 

joo 

jom 

ox 

kms 

km4 

Umlagerungssedimente 

Interglazialer Quellkalk, Travertin 

Alpine Konglomerate, Jurangelfluh 

Süßwasserkalke 

Höherer Oberjura (ungegliedert) 

Mittlerer Oberjura (ungegliedert) 

Oxford-Schichten 

Sandsteinkeuper 

Stubensandstein 

km2 

km1 

kmt 

ku 

mo 

mu 

m 

sz 

 

Schilfsandstein-Formation 

Gipskeuper 

Mittelkeuper, ungegliedert 

Unterkeuper 

Oberer Muschelkalk 

Unterer Muschelkalk 

Muschelkalk, ungegliedert 

Mittlerer Buntsandstein bis 

Zechsteindolomit-Formation 

gering 

(Stufe D) 

Grundwassergeringleiter I als Überlagerung eines Grundwasserleiters 

pm 

ol 

mi 

OSM  

BM 

OMM 

USM 

tMa 

jm 

ju 

ko 

km3u 

mm 

so 

r 

dc 

Ma 

Moränensedimente 

Oligozän-Schichten 

Miozän-Schichten 

Obere Süßwassermolasse 

Brackwassermolasse 

Obere Meeresmolasse 

Untere Süßwassermolasse 

Tertiäre Magmatite 

Mitteljura, ungegliedert 

Unterjura 

Oberkeuper 

Untere Bunte Mergel 

Mittlerer Muschelkalk 

Oberer Buntsandstein 

Rotliegendes 

Devon-Karbon 

Paläozoische Magmatite 

plo 

BF 

Hat 

OSM 

BM 

OMM 

USM 

Löß, Lößlehm 

Bohnerz-Formation 

Moorbildungen, Torf 

Obere Süßwassermolasse 

Brackwassermolasse 

Obere Meeresmolasse 

Untere Süßwassermolasse 

sehr gering 

(Stufe E) 

Grundwassergeringleiter II als Überlagerung eines Grundwasserleiters 

eo 

al1 

Me 

bj2, cl 

km5 

Eozän-Schichten 

Opalinuston 

Metamorphe Gesteine 

Oberer Braunjura (ab delta)* 

Knollenmergel 

b 

 

Beckensedimente 

 

 

Bewertungsrahmen für das Teilschutzgut Oberflächengewässer 

Das Teilschutzgut wird über die Gewässerfunktionen bewertet. Hierbei wird ein an die Strukturgütekartierung nach 

LAWA angelehntes Verfahren angewendet. Die dort verwendete 7-stufige Skala wird dabei in die hier angewandte 

5-stufige Skala übersetzt, indem die beiden höchsten und die beiden niedrigsten Wertklassen zusammengefasst 

werden. Ergänzend dazu kann über die Gewässergüte die Qualität des Oberflächengewässers klassifiziert werden.  

                                                      
5 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg. 

 Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung, abgestimmte Fassung, Oktober 2005. 
* In Abweichung zu LGRB (1998) wurden der Mittlere Buntsandstein und einige Schichten des Oberjuras trotz der nur mittleren Durchlässig-
 keit aufgrund der i.d.R. hohen Mächtigkeit in Wertstufe B („hoch bedeutsam“) bzw. der Untere Muschelkalk in C („mittel“) eingestuft. 
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Bewertungsrahmen für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung6 

Ein-

stufung 

Hauptkriterien Nebenkriterien (werden in Form von Zu- oder Abschlägen berücksichtigt) Bewertungsbeispiele (Kriterienerfüllung) 

Vielfalt Eigenart/ 

Historie 

Harmonie Einsehbar-

keit 

Natürlich-

keit 

Infrastruk-

tur 

Zugänglich-

keit 

Geruch Geräusche Erreichbar-

keit 

Beobachtb. 

Nutzungs-

muster 

sehr 

hoch 

(Stufe A) 

viele verschie-

denartige Struk-

turen, Nutzun-
gen, hohe Arten-

vielfalt (Vegeta-

tion, Fauna) 
 

(hohe, aber ge-

ordnete Kom-
plexität) 

ausschließlich 

Elemente mit 

Landschaftstypi-
schem und –prä-

gendem Charak-

ter, keine stören-
den anthropoge-

nen Überfor-

mungen (z. B. 
gut dem Relief 

angepasste Nut-

zungen) 
 

(kulturhistori-

sche Entwick-
lung) 

guter Ein-

klang der 

natürlichen 

mit den an-

thropogenen 
Elementen) 

 

(ans Relief 
angepasst, 

Maßstäblich-

keit gewahrt, 
regionstypi-

sche Elemen-

te herrschen 

vor) 

Gebiet ist von 

nahezu allen 

Seiten ein-
sehbar 

 

(offenes, er-
lebbares Ge-

lände) 

Große Natur-
nähe (z. B. 

Naturwald, 

naturnahe 

Aueland-

schaften, 

Moore etc.) 
alte Obstwie-

sen, Exten-

sivstgrün-
land, natur-

verjüngte 

Wälder 
 

(anthropoge-

ner Einfluss 

nicht bis ge-

ring vorhan-

den) 

Zahlreiche 
Erholungs-

einrichtungen 

vorhanden 
(Sitzbänke, 

Grillstellen) 

 
(erhöhte Auf-

enthaltsquali-

tät) 

vielfältiges, 

geschlossenes 

Wegenetz  
 

(> 3 km/km²) 

 
(erleichterter 

Aufenthalt) 

angenehmer 

Geruch (z. B. 

Blüten, Heu, 
Früchte) 

 

(erhöhte Auf-
enthaltsquali-

tät) 

angenehme 

Geräusche 
(z. B. Vogel-

gezwitscher, 

Wind, Was-
ser) 

siedlungsnah 
(< 1 km von 

Siedlungs-

rand entfernt) 

Raum ist 

stark frequen-

tiert, vielfäl-
tige, ver-

schiedene 

Nutzungs-
muster 

beobachtbar 

Landschaftlich besonders reizvolle Flächen, Linien 

oder Punkte mit einer für den Naturraum charakte-

ristischen Eigenart in sehr guter Ausprägung. 
Besondere Ausprägung von Eigenart und Vielfalt 

(Flächen liegen z. B. in großem, zusammenhängendem 

Streuobstwiesenkomplex oder Laubwald, sind Teil einer 
historischen Kulturlandschaft oder kulturbedeutsam, lie-

gen an natürlichem oder naturnahem Gewässer mit ent-

sprechend naturnahem Umfeld; stark landschaftsprä-
gende historische Alleen, Gehölzgruppen oder Feldge-

hölze; stark reliefiertes Gelände, markante geländemor-

phologische Ausprägungen, naturhistorisch oder geolo-
gisch bedeutsame Elemente wie Aufschlüsse oder 

Vulkanschlote; Flächen oder Punkte, die besondere 

Sichtbeziehungen ermöglichen) 
Störungen sehr gering bis fehlend 

Sehr gut erschlossene und mit erholungswirksamer 

Infrastruktur ausgestattete Erholungsflächen in Sied-
lungsnähe, Erholungswald Stufe 1, LSG 

hoch 

(Stufe B) 

viele Strukturen, 

Nutzungen, aber 

weniger ver-
schiedenartig; 

hohe Nutzungs- 

und/oder Arten-
vielfalt 

viele Elemente 

mit landschafts-

typischem und 
–prägendem 

Charakter, kaum 

störende anthro-
pogene Über-

formungen 

(z. B. dem 
Relief 

angepasste 

kleine Straße 
etc.) 

Landschaftlich reizvolle Flächen, Linien oder Punkte 

mit einer für den Naturraum charakteristischen 

Eigenart in guter Ausprägung. 

Eigenart erkennbar, Vielfalt ist vorhanden; wie Stufe 5, 

jedoch weniger stark ausgeprägt (z. B. kleine, intakte 

Streuobstwiesenbereiche oder Fläche in großem, gering 
gestörtem Obstwiesenkomplex; Alleen, Gehölzgruppen 

oder Feldgehölze; reliefiertes Gelände); typische klein-

flächige Kompensationsmaßnahmen 
geringe Störungen vorhanden 

erschlossene und mit erholungswirksamer Infrastruktur 

ausgestattete Erholungsflächen in Siedlungsnähe oder 
sehr gut ausgestattete siedlungsferne Erholungsflächen, 

Erholungswald Stufe 2, LSG) 

                                                      
6 erstellt unter Verwendung von Ansätzen von: 
 Leitl, G. (1997): Landschaftsbilderfassung und -bewertung in der Landschaftsplanung - dargestellt am Beispiel des Landschaftsplanes Breitungen-Wernshausen., in: Natur und Landschaft, 72.Jg. (1997) Heft 6, 282-290 

 Menz, N. (O.J.): unveröff. Manuskript „Analyse und Bewertung der Landschaft“. 

 aus: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.):  
 Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung, abgestimmte Fassung, Oktober 2005. 
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Ein-

stufung 

Hauptkriterien Nebenkriterien (werden in Form von Zu- oder Abschlägen berücksichtigt) Bewertungsbeispiele (Kriterienerfüllung) 

Vielfalt Eigenart/ 

Historie 

Harmonie Einsehbar-

keit 

Natürlich-

keit 

Infrastruk-

tur 

Zugänglich-

keit 

Geruch Geräusche Erreichbar-

keit 

Beobachtb. 

Nutzungs-

muster 

mittel 

(Stufe C) 

wenige bis eini-

ge Strukturen, 
Nutzungen; 

Mäßige Nut-

zungs- und/oder 
Artenvielfalt 

wenige Elemen-

te mit land-
schaftstypi-

schem und –prä-

gendem Charak-
ter, kaum stören-

de bis störende 

anthropogene 
Überformungen 

die natür-

lichen Ele-
mente korres-

pondieren 

noch mit den 
anthropoge-

nen 

Gebiet ist von 

einigen 
Stellen 

einsehbar 

mittlere Na-

turnähe 
(durch-

schnittliches 

Grünland, 
Brachflächen, 

etc.) 

einige Erho-

lungseinrich-
tungen vor-

handen 

 

Wegenetz 

vorhanden (1-
3 km /km²) 

 

geruchsfrei, 

oder ange-
nehme und 

störende 

Gerüche 
halten sich 

die Waage 

angenehme 

und störende 
Geräusche 

halten sich 

die Waage 

1 bis 1,5 km 

vom Sied-
lungsrand 

entfernt 

Raum ist 

mäßig fre-
quentiert, 

einige Nut-

zungsmuster 
beobachtbar 

Charakteristische Merkmale des Naturraums sind 

noch vorhanden, jedoch erkennbar überprägt bzw. 

gestört. 
Landschaftstypische Eigenart ist vorhanden (z. B. 

Restflächen von Stufe B, durchschnittliche Kulturland-
schaften, stark verbrachte oder verbuschte Nutzungen; 

Siedlungsraum: stark durchgrünte, eindeutig orts- und 

regionstypische Wohngebiete mit standortheimischer 
Vegetation)  

gering 

(Stufe D) 

wenige Struktu-

ren, Nutzungen; 

Geringe Nut-
zungs- und/oder 

Artenvielfalt 

wenige bis keine 

Elemente mit 

landschaftstypi-
schem und –prä-

gendem Charak-

ter, anthropoge-
ne Überformun-

gen deutlich 

spürbar 

die natür-

lichen Ele-

mente korres-
pondieren nur 

schwach oder 
nicht mit den 

anthropoge-

nen 
 

(unmaßstäb-

liche, unstim-

mige bis stö-

rende Anord-

nung; regi-
onsuntyp-

ische Materi-

alien) 

Gebiet ist nur 

von wenigen 
Stellen oder 

nicht einseh-

bar 
 

(unzugängli-

ches, ge-

schlossen 

wirkendes 

Gelände 

geringe Na-

turnähe (z. B. 
Obstplantage, 

Fichtenmono-
kultur, Acker, 

unbefestigte 

Wege, Stra-
ßen, Sied-

lungsflächen, 

Agrarinten-

sivflächen) 

 

(anthropoge-
ner Einfluss 

hoch) 

Erholungs-
einrichtungen 

nicht oder 

kaum vorhan-
den 

 

(keine– bis 

geringe Zu-

gänglichkeit) 

unvollkom-

menes Wege-

netz 
(< 1 

km/km²); 

 
(fehlende 

Infrastruktur 

erschwert den 
Aufenthalt) 

Gerüche ver-

ringern die 
Aufenthalts-

qualität 

(z. B. Kfz-, 
Industrie-

emissionen, 

Massentier-

haltung, 

Dünge-

mittel,...) 

Geräusche 
verringern 

die Aufent-

haltsqualität 
(z. B. Flug-

zeug-, Kfz-, 

Industrie-

emissionen 

etc.) 

siedlungsfern 

(> 1,5 km 
vom Sied-

lungsrand 

entfernt) 

Raum ist 
schwach bis 

nicht frequen-

tiert, kaum 
bis keine ver-

schiedenen 

Nutzungs-

muster beo-

bachtbar 

Überformte Flächen mit überwiegend einförmiger 

Nutzung; einige wenige landschaftstypische Merk-

male sind aber noch vorhanden. 
Landschaftstypische Eigenart ist noch erkennbar (z. B. 

untypisch ausgeräumte Ackerlandschaften mit Restve-

getationsstrukturen, Gartenhausgebiete, stark mit stand-
ortheimischen Gehölzen durchgrünte Gewerbegebiete, 

durchschnittlich mit standortheimischen Gehölzen 

durchgrünte Wohngebiete, 
Restflächen von Stufen B und C mit starken Störungen 

(z. B. Autobahn etc.); 

Flächen mit geringer Aufenthaltsqualität (visuelle oder 
Lärmbelastungen) 

sehr 

gering 

(Stufe E) 

Struktur- und/ 
oder artenarme, 

ausgeräumte 

Landschaftsteile, 
kaum verschie-

denartige Nut-

zungen 
 

(monoton, 
langweilig) 

(so gut wie) 
keine Elemente 

mit landschafts-

typischem und –
prägendem Cha-

rakter, anthro-

pogene Über-
formungen stö-

ren stark 
 

(Elemente ohne 

historische 
Bedeutung) 

Strukturarme Flächen mit starker Überformung, 

Zerschneidung und Störungen (z. B. Lärm), Merk-

male des Naturraums fehlen. 
Keine landschaftstypische Eigenart erkennbar (z. B. 
untypisch ausgeräumte Ackerlandschaften ohne Restve-

getationsstrukturen, Fichtenforste, nicht bis kaum 

durchgrünte Siedlungsgebiete oder andere Flächen mit 
sehr hohem Versiegelungsgrad; 

Flächen ohne Aufenthaltsqualität (starke visuelle oder 
Lärmbelastungen gegeben) 
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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Höpfingen baut im Gemeindewald Flst.Nr. 13600/003 westlich von Höpfingen und 

im Flst.Nr. 6620/0 südwestlich von Waldstetten verschiedene, nicht standortgerechte Fichtenbe-

stände um. Es sollen klimaresiliente Eichen-Sekundärwälder und Laubholz-Mischwälder entstehen. 

Die Umwandlungen sollen ins baurechtliche Ökokonto der Gemeinde aufgenommen werden. 

 

 

2 Umwandlungsflächen  

 

Zwei der Bestände, die zur Umwandlung anstehen, liegen im Revier Walldürn-Altheim-Höpfingen 

(RL Stefan Michel), Flst.Nr. 13600/3 westlich von Höpfingen, die weiteren im Revier Erftal-Wald-

stetten (RL Martin Sauer), Flst.Nr. 6620 südwestlich von Waldstetten. 

Angewendet wird die Bewertungsmethode aus den Hinweisen von ForstBW.1 

 

2.1 Distrikt 1, Abteilung 12, n4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Maßnahmenfläche (blau mar-

kiert) 

 

Bestand und Bewertung 

Bestockung mit 80 % Fichten-Baumholz und 20 % Nebenbaumarten aus Lärche, Douglasie und 

Bergahorn (Stichtag der FE: 01.01.2012). 

Fläche Biotop BW Biotopwertpunkte 

4.500 m² Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen (59.20) 14 63.000 

 

Maßnahme und Bewertung 

Es soll im Frühjahr 2023 auf 0,45 ha durch Aufforstung ein klimaresilienter Wald aus 75 % Stielei-

che und 25 % Hainbuche entstehen. Es wurde keine Förderung beantragt. 

Fläche Biotop BW Biotopwertpunkte 

4.500 m² Eichensekundärwald (56.40) 20 90.500 

 

Aufwertung  

Es ergibt sich eine Aufwertung von 27.000 ÖP. 

                                                      
1
 Forst BW, Informationen, Hinweise und Anregungen zum Themenkomplex: „Forstrechtlicher Ausgleich bei Waldumwandlungen nach §§ 9-11 

LWaldG“ 05.06.2013 
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2.2 Distrikt 1, Abteilung 13, n5 

 

 

 

 

 

Abb.: Maßnahmenfläche (rot mar-

kiert) 

 

 

Bestand und Bewertung 

Bestockung mit 80 % Fichten-Baumholz und 20 % Hainbuche als Nebenbaumart (Stichtag der FE: 

01.01.2012). 

Maßnahme und Bewertung 

Es soll im Frühjahr 2023 auf 0,75 ha durch Aufforstung ein klimaresilienter Wald aus 65 % Trau-

beneiche, 28% Hainbuche und 7 % Baumhasel entstehen.  

Aufwertung  

Die Maßnahme ist nicht ökokontofähig aufgrund der Pflanzung von nicht heimischer Baumhasel. 

 

 

2.3 Distrikt 8, Abteilung 4, d1/6+0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Maßnahmenfläche  

 

Bestand und Bewertung 

Bestockung mit 100 % Fichten-Baumholz (Stichtag der FE 01.01.2012; ehemals Bestand 4 i5). 

 

Fläche Biotop BW Biotopwert-

punkte 

12.500 m² Nadelbaum-Bestand (59.40) 

[keine standortgemäße Waldbodenflora, geringes Alter]  

12 150.000 

 

Maßnahme und Bewertung 

Es wurde 2021 auf 0,85 ha durch Aufforstung ein klimaresilienter Wald aus 75 % Traubeneiche 

und 12,5 % Hainbuche und 12,5% Winterlinde angelegt.  
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Desweitern wurde 2022 auf 0,4 ha durch Aufforstung ein klimaresilienter Wald aus 89 % Trauben-

eiche und 11% Winterlinde angelegt.  

Fläche Biotop BW Biotopwert-

punkte 

12.500 m² Eichen-Sekundärwald (56.40) 20 250.000 

 

Aufwertung  

Es ergibt sich eine Aufwertung von 100.000 ÖP. 

 

 

2.4 Distrikt 8, Abteilung 4, d1/6+0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Maßnahmenfläche 

 

Bestand und Bewertung 

Bestockung mit 100 % Fichten-Baumholz (Stichtag der FE 01.01.2012; ehemals Bestand 4 i5). 

Fläche Biotop BW Biotopwert-

punkte 

1.700 m² Nadelbaum-Bestand (59.44) 

[keine standortgemäße Waldbodenflora, geringes Alter]  

12 20.400 

 

Maßnahme und Bewertung 

Auf 0,17 ha wurde der ehemalige nicht standortsgerechte Fichtenwald durch die Übernahme von 

Bergahorn Naturverjüngung ersetzt. 

Fläche Biotop BW Biotopwertpunkte 

1.700 m² Sukzessionswald aus Laubbäumen (58.10) 17 28.900 

 

Aufwertung  

Es ergibt sich eine Aufwertung von 8.500 ÖP. 
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2.5 Distrikt 8, Abteilung 9, h1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Maßnahmenfläche 

 

Bestand und Bewertung 

Bestockung mit 80 % Fichten-Baumholz und 20 % Eiche als Nebenbaumart (Stichtag der FE 

01.01.2012; ehemals Bestand 9 i4). 

 

Maßnahme und Bewertung 

Es wurde auf 0,15 ha ein Buntlaubholz-Mischwald aus Rot-Eiche und Hybridnuss in Nachfolge der 

geräumten Fichten angelegt. 

 

Aufwertung  

Die Maßnahme ist nicht ökokontofähig aufgrund der Pflanzung von nicht heimischer Rot-Eiche 

und Hybridnuss.  

 

 

2.6 Distrikt 8, Abteilung 9, n5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Maßnahmenfläche 
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Bestand und Bewertung 

Bestockung mit 80 % Fichten-Baumholz und 20 % Eiche als Nebenbaumart (Stichtag der FE 

01.01.2012; ehemals Bestand 9 i4). 

 

Fläche Biotop BW Biotopwertpunkte 

3.000 m² Nadelbaum-Bestand (59.44) 

[keine standortgemäße Waldbodenflora, geringes Alter]  

12 36.000 

 

Maßnahme und Bewertung 

Es wurde 2022 auf 0,3 ha durch Aufforstung ein klimaresilienter Wald aus 70 % Stieleiche und 15 

% Hainbuche und 15% Winterlinde angelegt. Es handelt sich um eine Zaunfläche.  

Fläche Biotop BW Biotopwertpunkte 

3.000 m² Eichen-Sekundärwald (56.40) 20 60.000 

 

Aufwertung  

Es ergibt sich eine Aufwertung von 24.000 ÖP. 

 

 

2.7 Distrikt 8, Abteilung 10, n5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Maßnahmenfläche 

 

Bestand und Bewertung 

Bestockung mit 100 % Fichten-Baumholz (Stichtag der FE 01.01.2012; ehemals Bestand 10 i4). 

Fläche Biotop BW Biotopwert-

punkte 

3.000 m² Nadelbaum-Bestand (59.44) 

[keine standortgemäße Waldbodenflora, geringes Alter]  

12 36.000 

 

Maßnahme und Bewertung 

Es wurde 2022 auf 0,3 ha durch Aufforstung ein klimaresilienter Wald aus 70 % Stiel/Traubenei-

che und 20 % Hainbuche und 10 % Winterlinde angelegt. Es handelt sich um eine Zaunfläche. 

Fläche Biotop BW Biotopwert-

punkte 

3.000 m² Eichen-Sekundärwald (56.40) 20 60.000 

Aufwertung  

Es ergibt sich eine Aufwertung von 24.000 ÖP. 
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2.8 Distrikt 8, Abteilung 10, h1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Maßnahmenfläche 

 

Bestand und Bewertung 

Bestockung mit 100 % Fichten-Baumholz (Stichtag der FE 01.01.2012; ehemals Bestand 10 i4). 

 

Maßnahme und Bewertung 

Es wurde 2021 auf 0,05 ha ein Buntlaubholz-Mischwald aus Baumhasel und Hybridnuss in Nach-

folge der geräumten Fichten angelegt.  

 

Aufwertung  

Die Maßnahme ist nicht ökokontofähig aufgrund der Pflanzung von nicht heimischer Baumhasel 

und Hybridnuss. 

 

 

3 Zusammenfassung 

 

Von den acht Waldumbaumaßnahmen werden fünf als ökokontofähig bewertet.  

Drei sind aufgrund der Verwendung der nicht heimischen Arten Baumhasel, Hybridnuss und Rot-

Eiche nicht ökokontofähig. 

Es ergibt sich insgesamt eine Aufwertung um 188.000 Ökopunkte, die dem baurechtlichen Öko-

konto der Gemeinde Höpfingen gutgeschrieben werden können.  

 

 

 

Mosbach, den 16.02.2023 
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GEMEINDE HÖPFINGEN 
ORTSTEIL HÖPFINGEN 
 

BETREFF BEBAUUNGSPLAN „BAUMENÄCKER“ HEILUNGSVERFAHREN GEM. § 215A BAUGB 
 

 Offenlegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vom 01.07.2024 bis 09.08.2024 
 
Eingegangene Stellungnahmen der Behörden

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Landratsamt NOK  07.08.2024 • Technische Fachbehörde - Sachgebiet Oberirdische Gewässer sowie Sachgebiet Bodenschutz, 
   Altlasten 
• FD Forst 
• FD Gewerbeaufsicht 
• FD Gesundheitswesen 
• FD Straßen 
• FD ÖPNV 
• FD Flurneuordnung und Landentwicklung 
• FD Vermessung 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

 Landratsamt NOK  
Fachdienst Baurecht 

07.08.2024 1. Der ursprünglich auf Grundlage von § 13b BauGB aufgestellte Bebauungsplan wird gemäß 
§ 215a Absatz 1 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren abgeschlos-
sen. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst. Der Bebauungsplan ist 
uns gemäß § 4 GemO anzuzeigen. 

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

   2. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gemäß 
§ 215a Abs. 1 BauGB bis zum Ablauf des 31.12.2024 zu fassen ist. 

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

  07.08.2024 4. Umweltprüfung/Umweltbericht  
Um das Verfahren für den vormaligen nach § 13b BauGB aufgestellten Bebauungsplan in einen 
rechtskonformen Status überführen zu können, ist zum vorliegenden Fall in einem ergänzenden 
Verfahren nach § 215a i.V.m. § 214 Abs. 4 BauGB u.a. eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 
BauGB nachzuholen. Den diesbezüglichen Ausführungen in Nr. 2 der vorliegenden städtebauli-
chen Begründung kann gefolgt werden. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Ausdrücklich begrüßt wird dabei die Durchführung der in Nr. 7.1 der städtebaulichen Begründung 
integrierten Vorprüfung des Einzelfalls nach den Kriterien der Anlage 2 BauGB. Dem Ergebnis der 
Vorprüfung wird beigepflichtet. Der Bebauungsplan „Baumenäcker“ lässt demnach erhebliche Um-
weltauswirkungen erwarten, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichti-
gen und die als Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes entsprechend § 1a Abs. 3 auszugleichen sind. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

   Zu der folgerichtig durchgeführten Umweltprüfung lag den aktuellen Unterlagen dazu nun ein ent-
sprechender Umweltbericht nach § 2a Nr. 2 BauGB bei.  
Hinsichtlich Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung waren auch unter Berücksichtigung 
unserer Stellungnahmen zum vorausgegangenen Verfahren und unter Einbeziehen des früheren 
Fachbeitrags zur Betrachtung der Umweltbelange allerdings keine zusätzlich erhöhten Anforderun-
gen zu stellen. Der diesbezüglich ersichtliche Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
wird von uns demnach grundsätzlich mitgetragen. 
Der Umweltbericht wurde insoweit auch unter Beachtung der Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 und den 
§§ 2a und 4c BauGB erstellt; darin sind ebenso die Ergebnisse der für die jeweiligen Umweltbe-
lange erstellten Fachbeiträge und Gutachten integriert bzw. nach ihrer Relevanz eingeordnet. 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Zu weiteren inhaltliche Einzelheiten und etwaigen Details bezüglich der verschiedenen Umweltbe-
lange wird ergänzend noch auf die nachfolgenden Stellungnahmen und Hinweise der einzelnen 
Fachbehörden verwiesen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   5. Klimaschutz  
Der Klimaschutz und die Klimaanpassung verfügen durch die „Klimaschutzklausel“ in § 1a Abs. 5 
BauGB sowie durch die Klimaschutzgesetzgebung des Landes in der Bauleitplanung gem. § 1a 
Abs. 5 Satz 2 i.V.m. § 1 Abs. 7 und § 2 Abs. 3 BauGB über Abwägungsrelevanz.  
In der vorliegenden städtebaulichen Begründung wird in Nr. 7.4 unter verschiedenen Aspekten auf 
die Klimaschutzbelange eingegangen; in Nr. 7.5 und in den Hinweisen des textlichen Teils werden 
ergänzend auch Starkregenereignisse angesprochen. 
Ebenso wird in dem vorgelegten Umweltbericht unter Nr. 4 auch aus umweltplanerischer Sicht auf 
die die Klimaschutzthematik eingegangen.  

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Neben den fachgesetzlich bestehenden Vorgaben kommt der Förderung der Nutzung von Solar-
energie durch die wesentlich südexponierte Lage des geplanten Baugebiets eine besondere Be-
deutung zu; ebenso ist die Verwendung einer insektenschonenden Außenbeleuchtung mit ener-
gieeffizienten Lampen positiv zu werten. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   In der Relation zu den möglichen Auswirkungen und der Größe des Baugebiets werden von unse-
rer Seite keine weitergehenden Anforderungen hierzu gestellt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass hinsichtlich der Klimaschutzthe-
matik keine weitergehenden Anforderungen gestellt werden. 

     

 Landratsamt NOK  
Untere Naturschutzbehörde 

07.08.2024 1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht über-
wunden werden können 
a) Artenschutz nach § 44 (u. § 45 Abs. 7) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Die artenschutzrechtlichen Verbotsbestimmungen nach § 44 BNatSchG gelten in der Bauleitpla-
nung mittelbar. Es handelt sich jedoch um striktes Recht und ist deshalb nicht der planungsrechtli-
chen Abwägung durch die Gemeinde Höpfingen zugänglich. 
Nach geltender Rechtslage ist dazu eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich, die 
eine entsprechende Beurteilung zulässt.  
Den aktuellen Unterlagen liegt hierzu aufbauend auf den Fachbeitrag Artenschutz vom 16.11.2022 
ein aktualisierter Fachbeitrag (von Ingenieurbüro für Umweltplanung, Wagner + Simon Ingenieure 
GmbH) mit Stand vom 12.06.2024 bei.  

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

   Auch in Nr. 7.3 der städtebaulichen Begründung werden wesentliche Punkte dazu aufgegriffen.  
Die bereits im vorausgegangenen Verfahren ermittelten Ergebnisse und dazu getroffenen Feststel-
lungen sind prinzipiell nach wie vor aktuell und können somit weiterhin zu Grunde gelegt werden. 
Wir hatten dazu bereits festgestellt, dass aus naturschutzfachlicher Sicht aufgrund der Ergebnisse 
des betr. Fachbeitrags keine grundsätzlichen Bedenken zum speziellen Artenschutz erhoben wer-
den. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Die Durchführung der laut Fachbeitrag Artenschutz erforderlichen Artenschutzmaßnahmen (inkl. 
Anbringen der vorgesehenen CEF-Maßnahmen wie Vogelnistkästen und Fledermausflachkästen) 
war schon im Zuge des Verfahrens rechtsverbindlich festzulegen. Die Gemeinde Höpfingen hat zur 
Regelung und planungsrechtlichen Sicherung der entsprechenden Verpflichtungen einen öffent-
lich-rechtlichen Vertrag mit der Unteren Naturschutzbehörde abgeschlossen.  

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Grundsätzlich sind die vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen auch weiterhin fachlich geeig-
net, um den Eintritt von Verbotstatbeständen zu vermeiden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Über die getroffenen Regelungen hinaus (inkl. öffentlich-rechtlicher Vertrag) sind keine weiterge-
henden Forderungen zu stellen, zumal die vorgesehenen Maßnahmen laut Fachbeitrag Arten-
schutz bereits umgesetzt wurden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   b) Erhaltung von Streuobstbeständen n. § 33a NatSchG 
Nach übereinstimmender Bewertung kann festgestellt werden, dass die im Bereich des Plangebiets 
brachliegende Obstplantage nicht der Definition des LLG für einen qualifizierten Streuobstbestand 
und damit auch nicht den Kriterien des § 33a NatSchG für geschützte Streuobstbestände ent-
spricht.  
Eine etwaige Genehmigung nach § 33a Abs. 2 NatSchG wird somit nicht erforderlich, wenn auch 
eine grundlegende ökologische Wertigkeit nicht verkannt werden sollte. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Anmerkung, allgemein: 
In einer früheren Besprechung mit der Gemeinde Höpfingen, wurde einvernehmlich verdeutlicht, 
dass ein weiteres Zurückdrängen des örtlichen Streuobstbestands nicht geplant sei und dies auch 
künftig vermieden werden soll. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   c) Naturpark nach § 27 BNatSchG i.V.m. der Verordnung zum Naturpark „Neckartal-Odenwald“ 
sowie sonstige naturschutzrechtliche Schutzgebiete und Biotope 
Das Plangebiet liegt außerhalb der Naturpark-Abgrenzung.  
Ebenso sind weitere naturschutzrechtliche Schutzgebiete oder Biotope nicht betroffen. 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   2. Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
Naturschutzrechtliche Ausnahmen oder Befreiungen werden nicht erforderlich.  

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils mit 
Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
a) Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG: 
Aufgrund der veränderten Rechtslage durch das Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 18.07.2023 
zu der für den Bebauungsplan vormals vorgesehenen Anwendung des § 13b BauGB wird nunmehr 
ein ergänzendes Verfahren bzw. die Umstellung auf das sog. Regelverfahren mit Durchführung 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

einer Umweltprüfung und Erstellung eines Umweltberichts vorgenommen. In diesem Zusammen-
hang ist dazu auch das Nachholen einer Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung erforderlich, um die 
Ausgleichsverpflichtung nach § 1a Abs. 3 BauGB (i.V.m. § 18 BNatSchG) zu behandeln. Demnach 
sind die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Ab-
satz  6 Nummer 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung) in der Ab-
wägung nach § 1 Absatz 7 BauGB zu berücksichtigen. Zum Ausgleich sind dabei geeignete Dar-
stellungen und Festlegungen als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich zu treffen. 

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Zum aktuellen Verfahren wurde nun zur Bewältigung der Eingriffsregelung eigens der Entwurf ei-
nes Grünordnerischen Beitrags (GOB, Stand: 12.06.2024) mit Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz (E-A-B) 
erstellt.  
Wie sich aus dem GOB im Übrigen ergibt, verbleibt im Bebauungsplan ein Kompensationsdefizit 
von 49.381 Ökopunkten (ÖP). Der hierzu erforderliche planexterne Ausgleich soll über die Zuord-
nung von externen Waldumbau-Maßnahmen erfolgen (vgl. GOB Nr. 6.2.3). Mit der Zuordnung der 
beiden Maßnahmen "Waldumbau Höpfingen Flst.Nr. 13600/003, Distrikt 1, Abteilung 12, n4 mit 
27.000 ÖP" und "Waldumbau Höpfingen Flst.Nr. 6620/0 Distrikt 8, Abteilung 9, n5 mit 24.000 ÖP 
zum Ausgleich des Kompensationsdefizits besteht auch von naturschutzfachlicher Seite Einver-
ständnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von naturschutzfachlicher Seite 
Einverständnis zu den herangezogenen Planexternen Maßnahmen be-
steht. 

   Da diese Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegen, weisen wir 
darauf hin, dass zur planungsrechtlichen Sicherung der Maßnahmen bzw. zur verbindlichen Zu-
ordnung der Ökopunkte bis zum Satzungsbeschluss noch ein diesbezüglicher öffentlich-rechtlicher 
Vertrag zwischen der Gemeinde Höpfingen und der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsam-
tes erforderlich sein wird. 

Wird zur Kenntnis genommen. Der öffentlich-rechtliche Vertrag wird recht-
zeitig geschlossen. 

   Wie auch in den Erläuterungen zu den planungsrechtlichen Festsetzungen unter Nr. 6.1 der städ-
tebaulichen Begründung sowie im textlichen Teil bei den vorgesehenen Festsetzungen in Ab-
schnitt I. Nrn. 6.1 – 6.5 (z.B. und Nr. 8.1 als auch im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften in Ab-
schnitt II. (insbes. insektenschonende Außenbeleuchtung, Unzulässigkeit von Schottergärten, ex-
tensive Flachdachbegrünung, Pflanzmaßnahmen, verträgliche Gebäudegestaltung, Vermeidung 
bestimmter Werbeanlagen und Vorgaben zu Geländeveränderungen) ersichtlich wird, werden dort 
implizit naturschutzrechtliche Belange mitberücksichtigt. Die vorgesehenen Festsetzungen und ört-
lichen Bauvorschriften werden daher auch unter dem gestalterischen Aspekt im Hinblick auf die 
Veränderungen des Orts- und Landschaftsbildes mitgetragen. 

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   b) Naturschutzrechtliches Fazit: 
Vorbehaltlich des rechtzeitigen Abschlusses des öffentlich-rechtlichen Vertrags für den externen 
Ausgleich kann seitens der Unteren Naturschutzbehörde festgestellt werden, dass zu dem ergän-
zenden Bebauungsplanverfahren keine erheblichen Bedenken verbleiben. 

 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine erheblichen Bedenken ver-
bleiben. 
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 Landratsamt NOK 
Technische Fachbehörde 
Grundwasserschutz 

07.08.2024 Das Vorhaben liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. Es ergeben sich keine generell gegen 
das Vorhaben gerichteten Bedenken. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Mit dem Vorhaben geht eine flächenmäßige Versiegelung einher. Wie bereits in Anlage 2a be-
schrieben, soll die Ausführung von Flächen, durch die keine Gefährdung des Grundwassers zu 
befürchten ist, mit wasserdurchlässigen Belägen oder einer breitflächigen Versickerung über eine 
belebte Bodenschicht erfolgen. Unbelastetes Dachflächenwasser kann breitflächig versickert wer-
den. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Es wurde ein Umweltbericht vorgelegt, in dem auch das Schutzgut Grundwasser thematisiert 
wurde. 
Die Grundwasserfreilegung wird in Anlage 2a unter Punkt III.7. betrachtet. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Neben den allg. Gesetzgebungen sind die nachfolgenden Hinweise, welche teilweise bereits in 
Anlage 2a enthalten sind, besonders zu beachten: 
Bei Bauarbeiten auftretende Störungen, Schäden oder besondere Vorkommnisse sind der Unteren 
Bodenschutz- und Altlastenbehörde unverzüglich zu melden. 
Grundwassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
und sind der Unteren Wasserbehörde vorab anzuzeigen. 
Die Baustellen sind so anzulegen und so zu sichern, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den 
Untergrund eindringen können und durch den Baustellenbetrieb keine Gefährdung des Bodens und 
Grundwassers zu befürchten ist.  
Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies der Unteren Was-
serbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die Bauarbeiten sind einzustellen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise wurden entsprechend ergänzt. 

     

 Landratsamt NOK 
Technische Fachbehörde  
Abwasserbeseitigung 

07.08.2024 Das geplante Baugebiet ist ordnungsgemäß zu entwässern.  
Wir empfehlen, die hydraulische Leistungsfähigkeit, der die Entwässerung des Plangebiets auf-
nehmenden Bestandskanalisation, vorab zu überprüfen. Ebenso soll beschrieben werden, wie das 
Niederschlagswasser von den Dachflächen und Parkplätzen behandelt wird, sowie die Beschrei-
bung und Messung des Bereichs, der als Parkplätze und Dachflächen als undurchlässige Fläche 
dienen wird. Die Dachflächen sollen aus einem schadstofffreien Material bestehen. 

Das Plangebiet ist voll erschlossen. In der Begründung zum Bebauungs-
plan wird bereits beschrieben, dass das Plangebiet im Mischsystem in 
das vorhandene Kanalnetz entwässert wird. 
Weitergehende Ausführungen werden in diesem Fall nicht für erforderlich 
erachtet. 

   In der Erschließung neuer Siedlungsgebiete ist es ein zentrales Ziel der Wasserwirtschaft, eine 
nachhaltige und ökologisch orientierte Entwässerung zu realisieren. Dabei soll die lokale Wasser-
bilanz auch nach der Erschließung der bebauten Fläche möglichst nahe an diejenige der unbear-
beiteten Fläche herankommen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen im Sinne des § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ins-
besondere oberirdische offene Elemente der dezentralen Niederschlagswasserbewirtschaftung 
zum Rückhalt und zur Ableitung von Regenwasser vorgesehen werden.  

s.o. 

   Der Bau und der Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen (z.B. Flächenkanalisation), die nicht 
unter § 60 Abs. 3 WHG fallen, bedürfen einer wasserrechtlichen Genehmigung bzw. Benehmens-
herstellung mit der Unteren Wasserbehörde (§ 48 Abs. 1 WG).  

Der Hinweis betrifft nicht das Bebauungsplanverfahren. 
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   Zu versiegelnde Flächen empfehlen wir auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Der Grundsatz wurde im Rahmen des Bebauungsplans soweit wie mög-
lich beachtet (Beschränkung GRZ auf 0,4 / versickerungsfähige Beläge, 
Ausschluss von Schottergärten). 

     

 Landratsamt NOK 
Kreisbrandmeister 

07.08.2024 Aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

   Folgendes ist einzuhalten: 
Damit bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten mög-
lich sind, müssen die erforderliche Bewegungsfreiheit und Sicherheit für den Einsatz der Feuer-
lösch- und Rettungsgeräte gewährleistet sein. 
Zu Gebäuden, deren Entfernung von öffentlichen befahrbaren Verkehrsflächen 50 m überschreitet, 
sind – unabhängig von der Rettungshöhe – Feuerwehrzufahrten entsprechend der DIN 14090 „Flä-
chen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ vorzusehen. 
Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstungshöhe mindestens eines zu Rettungszwecken 
notwendigen Fensters mehr als 8 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegt, ist eine Feuer-
wehrzufahrt zu einer notwendigen Aufstellfläche entsprechend der DIN 14090 „Flächen für die Feu-
erwehr auf Grundstücken“ vorzusehen.  
Öffentliche Straßenflächen sowie Feuerwehrflächen nach § 2 Abs. 3 LBOAVO sind entsprechend 
er Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Flächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr 
auf Grundstücken (VwV Feuerwehrflächen) bzw. der DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf 
Grundstücken“ anzuordnen und einzuplanen. 
Die Löschwasserversorgung ist im Geltungsbereich entsprechend der DVGW-Richtlinie W 405 mit 
einem Löschwasserbedarf von 48 m³/h für den Grundschutz herzustellen. Die Abstände zwischen 
den Hydranten richten sich nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 331. 
Der Name der Straße ist zum einpflegen in den Leitrechner der Integrierten Leitstelle Neckar-Oden-
wald in Mosbach sowie dem Unterzeichner mitzuteilen. 

Die allgemeinen Hinweise zum Brandschutz sind im Rahmen der einzel-
nen Bauvorhaben zu beachten. 

 Landratsamt NOK 
Fachdienst Landwirtschaft 

07.08.2024 Der Fachdienst Landwirtschaft hat zum geplanten Vorhaben keine Einwände. Das Plangebiet liegt 
laut Flurbilanz auf Flächen der Untergrenzflur. Hierbei handelt es sich um nicht landbauwürdige 
Fläche. Des Weiteren grenzt das Plangebiet an bereits bestehende Wohnbebauung. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

2. Verband  
Region Rhein-Neckar 

10.07.2024 In unserer Funktion als Träger der Regionalplanung äußerten wir uns bereits im Rahmen des ent-
sprechenden Aufstellungsverfahrens nach § 13b BauGB per E-Mail vom 05.01.2023 zustimmend 
zur vorliegenden Planung. 
Unsererseits haben sich im vorliegenden Heilungsverfahren nach § 215a BauGB keine neuen re-
gionalplanerisch relevanten Erkenntnisse ergeben. In der Raumnutzungskarte zum Einheitlichen 
Regionalplan Rhein-Neckar ist der betreffende Bereich als Siedlungsfläche „Wohnen“ dargestellt. 
Der vorliegenden Planung stehen weiterhin keine Belange der Regionalplanung entgegen. 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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3. RP Karlsruhe  
Ref. 21 – Raumordnung, Bau-
recht, Denkmalschutz 

16.07.2024 In unserer Funktion als Höhere Raumordnungsbehörde äußerten wir uns bereits im Rahmen des 
entsprechenden Aufstellungsverfahrens nach § 13b BauGB zustimmend zur Planung. Nachdem 
§ 13b BauGB durch das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 18.07.2023 als europarechts-
widrig und unanwendbar erklärt wurde, soll das Bebauungsplanverfahren vorliegend auf Grundlage 
der Heilungsvorschrift aus § 215a BauGB rechtskonform abgeschlossen werden. Hierdurch haben 
sich keine für uns erheblichen Änderungen an der Planung ergeben, so dass wir nachfolgend in-
haltlich auf unsere damalige Stellungnahme verweisen: 
Mit der vorliegenden Planung sollen die bauplanungsrechtlichen Grundlagen für eine Wohnent-
wicklung am westlichen Ortsrand von Höpfingen geschaffen werden. Das Plangebiet umfasst eine 
Fläche von ca. 0,47 ha, eine Festsetzung als allgemeines Wohngebiet ist vorgesehen. Im Einheit-
lichen Regionalplan Rhein-Neckar (ERP) ist die betreffende Fläche als geplante „Siedlungsfläche 
Wohnen“ dargestellt. Wie bereits im Rahmen des Verfahrens nach § 13b BauGB vorgetragen, wei-
sen wir darauf hin, dass auf S. 6 der Planbegründung von einem angrenzenden Vorbehaltsgebiet 
für Naturschutz und Landschaftspflege gesprochen wird, es sich jedoch um ein Vorranggebiet han-
delt. Gleichwohl stehen Belange der Raumordnung der Planung nicht entgegen.  
Im gültigen Flächennutzungsplan des GVV Hardheim-Walldürn ist das Plangebiet Teil einer ge-
mischten Baufläche. Die Planung ist somit nicht aus dem gültigen Flächennutzungsplan entwickelt, 
eine Anpassung im Wege der Berichtigung gem. § 13a II Nr. 2 BauGB vorgesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

     

4. RP Stuttgart  
Landesamt für Denkmalpflege 

27.06.2024 Die bereits zu diesem Bereich formulierte Stellungnahme vom 16.01.2023 behält Gültigkeit. Unsere 
Anliegen wurden im Textlichen Teil bereits ausreichend berücksichtigt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

  16.01.2023 Seitens der archäologischen Denkmalpflege bestehen keine Bedenken gegen die geplanten 
Maßnahmen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Wir bitten jedoch, folgenden Hinweis auf die Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG in die Planungs-
unterlagen mit aufzunehmen. 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Ge-
meinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, 
etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis 
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern 
nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Aus-
führende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

Der Anregung wurde gefolgt und die Hinweise zu Bodenfunden entspre-
chend überarbeitet. 

   Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind, soweit dies aus den Planunterlagen ersichtlich 
ist, nicht direkt betroffen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

5. RP Freiburg 26.07.2024 Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme mit dem Aktenzeichen 2511//22-05660 
vom 18.01.2023 sowie Hinweis Ziffer 8 des Textteils zum Bebauungsplan; Stand: 12.06.2024 sind 
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Abteilung 9 – Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau 

von unserer Seite zum offengelegten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder Anregungen 
vorzubringen.  

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Allgemeine Hinweise  
Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologie-Daten nach Geologiedatengesetz (Geo-
lDG)  
Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Daten besteht nach den Bestim-
mungen des Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht gegenüber dem LGRB. 
Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal zur Verfügung. 
Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet   
Informationen zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere raumbezogene Informationen können 
fachübergreifend und maßstabsabhängig der LGRBhomepage entnommen werden. Bitte nutzen 
Sie hierzu auch den LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwissen. 
Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Kataster.  
Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt für Planungsträger.    

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

  18.01.2023 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden 
werden können, und beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren 
können, liegen keine vor. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange keine 
fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten 
oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbe-
reich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme der fol-
genden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbrei-
tungsbereich von Gesteinen der Buchen-Subformation. 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht aus-
zuschließen. 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zu-
lässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung 
eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr 
der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausrei-
chenden Abstand zu Fundamenten zu achten. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z.B. 
zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungs-
horizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehl-
stellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Der Anregung wurde gefolgt und die geotechnischen Hinweise in den Be-
bauungsplan übernommen. 
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   Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise oder Anregungen vorzutragen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorzubringen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Grundwasser 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das LGRB statt. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das 
Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. Stollen, Bun-
ker, unterirdische Keller) betroffen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen Karten-
werk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse 
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgeru-
fen werden kann. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

     

6. Polizeipräsidium HN 
FESt-E-VK, Standort MOS 

01.07.2024 Gegen den Bebauungsplan Baumenäcker in Höpfingen bestehen aus polizeilicher Sicht keine Be-
denken. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

7. Netze BW GmbH 08.07.2024 Der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns eingesehen und hinsichtlich der Stromversor-

gung (Mittel- und Niederspannung) überprüft. 

Die Stromversorgung für das Gebiet kann voraussichtlich durch Erweiterung unseres bestehenden 

Versorgungsnetzes erfolgen und wird als Kabelnetz ausgeführt. 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Wie berufen uns auf unsere Stellungnahme vom 13 Dezember 2022, diese behält weiterhin ihre 

Gültigkeit. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Vor Ausschreibung der Ausführung bitten wir um ein Koordinierungsgespräch mit sämtlichen Ver-

sorgungsträgern. 

Die Herstellung des elektrischen Versorgungsnetzes erfolgt durch ein von der Netze BW GmbH 

beauftragtes, qualifiziertes Unternehmen.  

Bei der Ausführungsplanung ist der hierfür erforderliche zeitliche Aufwand bei der Netze BW GmbH 

zu erfragen und im Bauzeitenplan zu berücksichtigen. 

Die Anregungen betreffen nicht das Bebauungsplanverfahren, sondern 
die nachgelagerte Ausführungsplanung. 
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   Zur Vermeidung von Schäden an bestehenden Versorgungsleitungen bitten wir Sie, die Baufirmen 

auf das Einholen von Lageplänen hinzuweisen. 

Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der Netze BW GmbH angefordert werden.  

Netze BW GmbH, Meisterhausstr. 11, 74613 Öhringen, Tel. (07941)932-449 

Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise betreffen nicht den städtebaulichen Regelungsinhalt des 
Bebauungsplans. Sie sind im Zuge des bauordnungsrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens einzelner Bauvorhaben zu beachten. 

   Wir bedanken uns für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren und bitten weiterhin um Betei-

ligung. Nach Abschluss des Verfahrens bitten wir um Benachrichtigung über das Inkrafttreten des 

Bebauungsplanes. 

Wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren beachtet. 

     

8. Dt. Telekom Technik GmbH 09.08.2024 • Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung 
der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 

Das Plangebiet ist bereits erschlossen. Eine Festsetzung von Leitungs-
trassen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen ist zudem nicht erfor-
derlich. 

   • Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes bitten wir nachfolgende Hinweise zu beachten: 
Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Baugebietes ist im Falle eines Ausbaus die 
Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich. Damit wir rechtzeitig vor der Ausschrei-
bung unsere Planung und unser Leistungsverzeichnis erstellen können und Absprachen bezüglich 
eines koordinierten, wirtschaftlichen Bauablaufs vornehmen können, bitten wir Sie spätestens 6 
Wochen vor Ausschreibungs-beginn um Kontaktaufnahme mit unserem Team Breitband und Über-
sendung der Ausbaupläne (möglichst in digitaler Form im PDF- und im DXF-2000-Format). 
Kontakt: T_NL_SW_PTI_21_Breitband_Neubaugebiete@telekom.de 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen vorhandener Telekommunika-
tionslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 
ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müs-
sen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse, soweit 
freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren 
werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbei-
ten über die Lage, der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien 
der Telekom informieren. Die Kabelschutz-anweisung der Telekom ist zu beachten. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Aus-
gabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. 

Die Hinweise betreffen nicht das Bebauungsplanverfahren. 

     

9. Vodafone GmbH  - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen. 

     

10. IHK Rhein-Neckar 09.08.2024 Bewertung der vorliegenden Bauleitplanung durch die IHK Rhein-Neckar 
Die IHK Rhein-Neckar weist darauf hin, bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Baumenäcker“ 
bereits ansässige und umliegende Unternehmen bei der vorliegenden Bauleitplanung aktiv 

 
 
 
 

mailto:Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de
mailto:T_NL_SW_PTI_21_Breitband_Neubaugebiete@telekom.de
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einzubeziehen, denn die vorliegende Bauleitplanung darf nicht zu Einschränkungen der wirtschaft-
lichen Tätigkeiten führen oder Entwicklungen beeinträchtigen. 
Durch die zukünftigen Bewohner könnte es hinsichtlich Emissionen zu einem Interessenkonflikt 
kommen. Frühzeitig sollte kommuniziert werden, dass der Planstandort im direkten Einzugsbereich 
eines Mischgebiets liegt. Die Belastung durch Immissionen wird üblicherweise gutachterlich ermit-
telt. Anders lässt sich nicht sachlich beurteilen, ob und gegebenenfalls mit welchen weiteren Vor-
kehrungen einerseits im neuen Plangebiet gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet sind und an-
dererseits der Betrieb vor nachträglichen Anordnungen infolge der heranrückenden Bebauung ge-
schützt ist. Die vorliegende Planung darf nicht dazu führen, dass Konflikte, die durch sie hervorge-
rufen werden, zulasten des betroffenen Unternehmens ungelöst bleiben. Die Grenzen zulässiger 
Konfliktverlagerungen werden überschritten, wenn bereits im Planungsstadium sichtbar ist, dass 
sich der nicht gelöste Interessenskonflikt auch in einem nachfolgenden Verfahren nicht sachge-
recht lösen lassen wird.   
Zur Vermeidung von Konflikten können architektonische Maßnahmen wie die Stellung des Gebäu-
des, der äußere Zuschnitt des Gebäudes oder Vorgaben für die Anordnung der Aufenthaltsräume 
und der notwendigen Fenster innerhalb des Gebäudes beitragen. Hierfür ist es jedoch essentiell, 
die unternehmensspezifischen Abläufe zu kennen. Im Sinne einer für alle Beteiligten zufriedenstel-
lenden und konstruktiven Lösung empfehlen wir ausdrücklich, proaktiv die unternehmerischen Be-
lange zu erheben und berücksichtigen. 

 
In einem Mischgebiet sind nach der Baunutzungsverordnung nur Betriebe 
zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Gerade die verträgliche 
Mischung aus Gewerbe und Wohnen in einem Gebiet bestimmt deshalb 
den Wesen eines „Mischgebiets“.  
Von daher ist nicht zu erwarten, dass im angrenzend geplanten Allgemei-
nen Wohngebiet erhebliche Beeinträchtigungen durch die benachbarte 
Mischnutzung entstehen. 

   Am Fortgang der Planung bleiben wir interessiert.   Wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren beachtet. 

     

11. Handwerkskammer  
Mannheim 

 - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen. 

     

12. Stadtwerke Walldürn 04.07.2024 Nach Prüfung können wir Ihnen mitteilen, dass von Seiten der Stadtwerke Walidürn GmbH (SWW) 
gegen den oben genannten Bebauungsplan grundsätzlich keine Bedenken bestehen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

13. ZV Bodensee 
Wasserversorgung 

 Im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch geplante Anlagen der BWV. 
Es werden daher keine Bedenken erhoben. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

14. AZV Hardheim-Höpfingen  - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen. 

     

15. Naturpark Neckartal-Oden-
wald 

 - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen. 

     

16. GVV Hardheim-Walldürn 10.07.2024 Gegen den Entwurf des BPlans „Baumenäcker“ vom 12.06.2024, bestehen keine Anregungen. Der 
rechtskräftige FNP 2030 wird im Wege der Berichtigung angepasst. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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17. Stadt Walldürn 09.07.2024 Von Seiten der Stadt Walldürn keine Bedenken gegen die Planung bestehen. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

18. Gemeinde Hardheim 18.07.2024 Gegen das Heilungsverfahren für den Bebauungsplan „Baumenäcker“ der Gemeinde Höpfingen 
bestehen keine Anregungen oder Einwendungen, da öffentliche Belange der Gemeinde Hardheim 
nicht berührt werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 
Während der Zeit der Offenlegung sind keine Anregungen der Bürger oder sonstiger Betroffener eingegangen oder wurden mündlich vorgetragen. 



GEMEINDE HÖPFINGEN 
ORTSTEIL HÖPFINGEN 
 

SAT Z UNG  
über die Aufstellung eines Bebauungsplanes  

und den Erlass örtlicher Bauvorschriften für dieses Plangebiet 
 
 

B E B A U U N G S P L A N 
B A U M E N Ä C K E R  

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Höpfingen hat am 16.09.2024 

a) diesen Bebauungsplan aufgrund § 10 des Baugesetzbuchs – BauGB – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) m.W.v. 01.01.2024 geändert worden ist. 

b) die ergänzenden örtlichen Bauvorschriften aufgrund der §§ 74 und 75 LBO in der Fassung vom 05.03.2010 
(GBl. BW 2010,S.  357, 358, ber. S. 416), die zuletzt durch Gesetz vom 20.11.2023 (GBl. S. 422) m. W. v. 
25.11.2023  geändert worden ist, 

in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. 
BW 2000, 581, ber. S. 698), die zuletzt durch das Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095) m.W.v. 12.12.2020 
geändert worden ist, 

als SATZUNG beschlossen. 

§ 1 - Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus seiner Festsetzung im Lageplan Anlage Nr. 2a vom 
15.08.2024. 

§ 2 - Bestandteile der Satzung 

Bestandteile der Satzung sind : 

Anlage Nr. 2 Bebauungsplan - zeichnerischer Teil (2a) im Maßstab 1 : 500 / textlicher Teil (2b)  
vom 15.08.2024 mit Festsetzungen nach BauGB und BauNVO  
und örtlichen Bauvorschriften nach LBO 

Dem Bebauungsplan beigefügt sind : 

Anlage Nr. 1 Begründung vom 15.08.2024  
mit Umweltbericht des Ingenieurbüros für Umweltplanung Wagner+Simon vom 12.06.2024 

Anlage Nr. 3 Beschreibung und Bewertung der Umweltbelange  
des Ingenieurbüros für Umweltplanung Wagner+Simon vom 16.11.2022 

Anlage Nr. 4 Fachbeitrag Artenschutz  
des Ingenieurbüros für Umweltplanung Wagner+Simon vom 12.06.2024 

Anlage Nr. 5 Grünordnerischer Beitrag mit Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung und Bestandslageplan  
des Ingenieurbüros für Umweltplanung Wagner+Simon vom 12.06.2024 

§ 3 - Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO getroffenen 
örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. 

§ 4 - Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 BauGB in Kraft. 

 
Höpfingen, den …… 
 
 
............................................. 
Der Bürgermeister 

https://dejure.org/cgi-bin/suche?Suchenach=GBl.+2000+S.+582
https://dejure.org/cgi-bin/suche?Suchenach=GBl.+2000+S.+582
https://dejure.org/cgi-bin/suche?Suchenach=GBl.+2020+S.+1095
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